
St
G

B 
N

RW
 ·

 K
ai

se
rs

w
er

th
er

 S
tr.

 1
99

-2
01

 ·
 4

04
74

 D
üs

se
ld

or
f

PV
St

 · 
De

ut
sc

he
 P

os
t A

G
 · 

„E
nt

ge
lt 

be
za

hl
t“

 · 
G

 2
0 

16
7

KINDERBETREUUNG
GRUNDSTEUER
KULTURVERMITTLUNG

Herausgeber stÄdte- und geMeindebund nordrHein-Westfalen

Mit den

online- 
Mitteilungen

73. JAHRGANG • SEPTEMBER 2019

STÄDTE- UND GEMEINDERAT

09

StGrat_9_19_Aktuell.qxp_Layout 1  23.08.19  12:58  Seite 1



STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-287

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

seit Jahren streiten wir über Kitas und ihre finanzierung. Zu

recht, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder. sie sind

das Wertvollste, was wir haben. Jede auseinandersetzung,

die die startchancen für unsere Jüngsten verbessert, ist

daher eine gute auseinandersetzung. 

das gilt auch für die Verhandlungen über die reform des

Kinderbildungsgesetzes (Kibiz). sie haben uns einiges

abverlangt – ebenso familienminister stamp. das ergebnis

kann sich sehen lassen: das neue Kibiz schließt lücken bei der

finanzierung und schafft Zukunftssicherheit. Mehr als eine

Milliarde euro stellen land und Kommunen ab 2020/2021

zusätzlich für die betreuung von Kindern bereit. Jährlich. ein

Kraftakt für die städte und gemeinden, gewiss. aber gold

wert für junge familien und die Zukunft der Kitas. anstatt

ums Überleben zu kämpfen, können sie sich auf den

nachwuchs konzentrieren. auf diesem fundament lässt sich

bauen. 

eine der größten Herausforderungen wird darin bestehen,

genug qualifiziertes Personal zu finden. die Zahl der Kinder

wächst, der bedarf an betreuungsplätzen erst recht. die

situation auf dem arbeitsmarkt steht dazu in krassem

Widerspruch. Händeringend suchen die einrichtungen nach

gut ausgebildeten erzieherinnen und erziehern. der

fachkräftemangel wird daher in den kommenden Monaten

ein zentrales thema unserer verbandspolitischen arbeit

sein. das Ziel: die ausbildung attraktiver machen und

trägern mehr Möglichkeiten an die Hand geben, Personal zu

gewinnen. ein spitzengespräch mit der landesregierung

und allen bildungspartnern ist bereits vereinbart. 

dass das land ein zweites beitragsfreies Jahr angekündigt

hat, war eine echte Überraschung. eltern werden sich

freuen. für die letzten beiden Jahre vor der einschulung

müssen sie ab dem Jahr 2020/2021 keinen beitrag mehr

zahlen. der Politik verschafft das sympathien. aber ob

damit auch dem system Kita geholfen ist?  die frage muss

erlaubt sein. denn man könnte das geld auch in mehr

Qualität in der betreuung investieren. 

Was engagiertes Personal leisten kann, zeigt ganz

wunderbar das beispiel der gemeinde titz im Kreis düren:

die Kita „Zauberwelt“ hat vor wenigen Wochen den zweiten

Platz beim deutschen Kita-Preis gewonnen. dazu an dieser

stelle nochmals unseren herzlichen glückwunsch! die Jury

lobte insbesondere die führungskultur, 

teamarbeit und gelebte teilhabe: Pädagogische Konzepte

werden in der „Zauberwelt“ gemeinsam mit eltern und

Kindern entwickelt. na, wenn das nicht nach einer guten

Zukunft klingt.

Kinder sind es wert

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Schule im Quartier 
Impulse für die kommunale Praxis, hrsg. v. Ministerium
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen, DIN A 4, 84 S., zu bestellen
oder herunterzuladen über https://broschueren.nord-
rheinwestfalendirekt.de/ 

schulen sind orte des lernens und der bildung,
aber häufig auch orte der begegnung, an denen
soziale angebote für den stadtteil Platz finden.

auf die einbindung ins Quartier müssen schulgebäude und außen-
anlagen architektonisch ausgerichtet werden. der Praxisleitfaden
gibt Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen für die entwick-
lung von integrierten und leistungsfähigen schulstandorten. er soll
Kommunen eine verbesserte „schulbaukultur“ an der schnittstelle
zur Quartiersentwicklung ermöglichen. 

Datenschutz in der 
Kommunalverwaltung
Recht - Technik – Organisation, hrsg. v. Dr. Martin Zil-
kens u. Dr. Lutz Gollan, 5., neu bearb. u. erw. Aufl., 15,8
x 23,5 cm, 785 S., 108 Euro, ISBN 3-503-18758-4

Mit der datenschutz-grundverordnung (dsgVo)
ist ein neues datenschutzzeitalter angebrochen.
das im öffentlichen bereich bereits stark differen-
zierte deutsche recht musste angepasst werden. im Handbuch sind die
rechtlichen grundlagen sowie die geänderten Vorschriften auf eu-,
bundes- und landesebene dargestellt. dabei enthält der Wegweiser
empfehlungen für die organisation datenverarbeitungsrelevanter ab-
läufe und notwendiger Kontrollstrukturen im sinne eines datenschutz-
Management-systems in der Kommune. auch die rechtsprechung,
auslegungshilfen und das recht des öffentlichen informationszugangs
werden erörtert.

GIS-ImmoRisk Naturgefahren
Geoinformationssystem zur bundesweiten Risikoab-
schätzung von zukünftigen Klimafolgen für Immobilien,
hrsg. v. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR), DIN A 4, 92. S., ISBN 3-87994-229-9, zu
beziehen bei forschung.wohnen@bbr.bund.de oder he-
runterzuladen über www.bbsr.bund.de 

im rahmen eines forschungsvorhabens wurde die
Web-anwendung gis-immorisk naturgefahren entwickelt. Mit dem
tool können eigentümer/innen und investor(inn)en einschätzen, wie
stark ihre immobilien extremer Hitze, erdbeben, Waldbrand, blitz-
schlag, Hagel, sturm und starkregen ausgesetzt sind. Zudem können
sie ermitteln, wie gut die immobilien gegen extremwetter gewappnet
sind. Hintergrundinformationen zeigen, welche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Widerstandsfähigkeit gegen naturgefahren ergriffen
werden können.

Integration 15 Bücher 35          
Titelfoto: Antonioguillem - Fotolia
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NACHRICHTEN

Leichter Anstieg der Einwohnerzahl 
in Nordrhein-Westfalen
die einwohnerzahl von nordrhein-Westfalen ist leicht gewachsen:
Zum Jahresende 2018 waren im bevölkerungsreichstes bundes-
land 17.932.651 einwohner/innen gemeldet. Wie das statistische
landesamt mitteilte, waren das 20.517 Menschen oder 0,1 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor. die größte stadt im land war den angaben
zufolge nach wie vor Köln mit knapp 1,1 Mio. einwohner(inne)n,
gefolgt von düsseldorf, dortmund und essen. die kleinste ge-
meinde war Dahlem im Kreis euskirchen mit 4.183 einwohner(in-
ne)n. der altersdurchschnitt der bevölkerung lag landesweit bei
44,1 Jahren. „Jüngste“ gemeinde war Augustdorf im Kreis lippe
mit einem altersdurchschnitt von 38,7 Jahren, „älteste“ gemeinde
war Bad Sassendorf im Kreis soest mit 49,7 Jahren.

Erste Ampelmännchen mit Helm,
Schild und Speer
in der stadt Bergkamen zeigen künftig römische legionäre mit
Helm, schild und speer, wann Passanten die straße überqueren
dürfen. die bundesweit erste ampel mit römer-Konterfei wurde
im Juli 2019 in Höhe des stadtmuseums und in Höhe des römer-
bergs in betrieb genommen. Weitere römer-ampeln sollen folgen.
Mit den neuen ampelmännchen will die stadt an ihr historisches
erbe erinnern: im stadtteil oberaden soll einst das größte römer-
lager nördlich der alpen gelegen haben - mehrere legionen mit
schätzungsweise 10.000 bis 30.000 soldaten. finanziert wurden
die entwürfe für die römer-ampel vom förderverein des stadtmu-
seums. an anderen stellen verweist die stadt bereits mit berg-
manns-ampeln auf die Zechengeschichte bergkamens.

Neue Schulen und neue Kommunen
bei JeKits-Programm
Weitere 49 schulen aus nordrhein-Westfalen werden im neuen
schuljahr am Programm „JeKits – Jedem Kind instrumente, tan-
zen, singen“ teilnehmen. Wie das nrW-Ministerium für Kultur
und Wissenschaft mitteilte, kommen mit den neuen schulen
auch zehn neue Kommunen hinzu - vor allem aus ostwestfa-
len-lippe. insgesamt steige die Zahl der beteiligten Kommunen
auf 187. laut Ministerium ist „Jekits“ das größte Programm für
kulturelle bildung in nrW und wird mit über elf Mio. euro ge-
fördert. aktuell nehmen rund 75.000 schüler/innen an mehr als
1.000 nrW-schulen teil. das Programm ist im ersten Jahr kos-
tenlos. Kinder aus familien, die sozialleistungen empfangen,
sind dauerhaft von teilnahmebeiträgen befreit.

Zwei NRW-Golddörfer 
bei „Unser Dorf hat Zukunft“
gleich zwei dörfer aus nordrhein-Westfalen können sich über ei-
ne goldmedaille beim 26. bundeswettbewerb „unser dorf hat Zu-
kunft“ freuen: Lückert in der stadt Hennef und Schaephuysen in
der gemeinde Rheurdt. die beiden dörfer überzeugten die Jury
mit herausragendem bürgerschaftlichen engagement, beispiel-
haften ideen und zukunftsweisenden Konzepten. bundesweit
werden insgesamt acht dörfer mit goldmedaillen ausgezeichnet.
Zudem werden 15 dörfer mit silber und sieben orte mit bronze
geehrt. sechs sonderpreise gibt es für besonderes engagement in
bestimmten bereichen. die auszeichnungen werden im Januar
2020 auf der „grünen Woche“ in berlin überreicht.

  Europa-News 37 Gericht in Kürze  38    
   

  Thema Kinderbetreuung

Rechtsanspruch auf einen Platz in der
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von Thomas Hein

26
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von Jörg Höfel

24
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von Maria Kümmel
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von Carl Georg Müller

22

28

32
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Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes wird die Auskömmlichkeit 
der Pauschalen hergestellt und eine Grundlage für weitere Verbesserungen
geschaffen

KiBiz-Gesetzentwurf geht in die
richtige Richtung 

ei der finanzierung der Kinderbetreuung hat sich
im laufe der Jahre ein nicht unerhebliches defizit

ergeben, weil die in § 19 abs. 2 Kinderbildungsgesetz
(Kibiz) enthaltene dynamisierung von 1,5 Prozent
nicht die tatsächlichen Preisentwicklungen abbilden
konnte. insbesondere die steigerungen der jeweils
geltenden tarife für die tageseinrichtungen fielen in
der regel deutlich höher aus. in der folge mussten
immer mehr träger feststellen, dass für den betrieb
von tageseinrichtungen zusätzliche Mittel notwen-
dig sind. die freien und kirchlichen träger von tages-
einrichtungen waren und sind dauerhaft nicht bereit,
diese finanziellen risiken zu tragen. sie haben früh-
zeitig auf die notwendigkeit der reform des Kibiz
hingewiesen. 

Rettungspakete um die finanzierung der Kinder-
betreuung sicherzustellen, hat das land mehrere ret-
tungspakte auf den Weg gebracht. das erste erfolgte
bereits am 16.12.2015 durch die damaligen Koalitions-
fraktionen sPd und bündnis 90/die grünen, die sich
mit den kommunalen spitzenverbänden befristet auf
zusätzliche Mittel in Höhe von 430,9 Mio. euro aus
dem betreuungsgeld des bundes verständigt hatten.
auch die schwarz-gelbe landesregierung hat das
Problem der unterfinanzierung von tageseinrich-

tungen unmittelbar nach der landtagswahl 2017
aufgegriffen. der landtag hat am 21.11.2017 das ge-
setz zur rettung der trägervielfalt von Kindertages-
einrichtungen in nordrhein-Westfalen verabschie-
det, mit dem den trägern 500 Mio. euro als einma-
lige Zahlung für die Kindergartenjahre 2017/2018
und 2018/2019 zur Verfügung gestellt worden 
sind. 
schließlich musste für das Kita-Jahr 2019/2020 eine
weitere Überbrückungsfinanzierung mit einem Vo-
lumen von 450 Mio. euro auf den Weg gebracht wer-
den, um sich für eine einigung für eine langfristig
tragfähige Kibiz-reform etwas Zeit zu verschaffen.
Hier erfolgte eine kommunale beteiligung in Höhe
von rund 80 Mio. euro.

Eckpunkte zur Reform im Jahr 2018 fanden zwi-
schen dem Jugendministerium und den kommuna-
len spitzenverbänden zahlreiche teils schwierige und
langwierige Verhandlungsrunden für eine dauerhaft
tragfähige reform des Kibiz statt. nach mehreren
spitzengengesprächen mit Minister dr. Joachim
stamp und gesprächen mit der fachabteilung des
nrW-Ministeriums für Kinder, familie, flüchtlinge
und integration erfolgte schließlich eine einigung
über die eckpunkte eines neuen Kibiz. 

B

Dr. Matthias Menzel
ist Hauptreferent für 
Jugend und soziales
beim städte- und 
gemeindebund nrW
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Kinderbildungsgesetzes

geht es um die besten
Konzepte für die
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dabei konnte die kommunale seite entscheidende
Punkte, die von den gremien des städte- und ge-
meindebundes nrW beschlossen worden waren, in
den eckpunkten realisieren. Hierzu gehören neben
der Herstellung der auskömmlichkeit die absenkung
des kommunalen trägeranteils, die indexierung der
Pauschalen - insbesondere die Zusage des landes zur
investitionskostenförderung.
die am 8. Januar 2019 abgeschlossene Vereinbarung
umfasst unter anderem folgende Punkte:

•   750 Mio. euro für die Herstellung der auskömm-
lichkeit, jeweils 375 Mio. euro von land und Kom-
munen ohne belastung der träger;

•   indexierung der Pauschalen nach der tatsächli-
chen Kostenentwicklung;

•   absenkung des kommunalen trägeranteils;
•   förderung jedes notwendigen neuen Platzes auf

grundlage der förderrichtlinie des landes.

Qualitative Aspekte bei einer dauerhaft tragfähi-
gen Kibiz reform wird auch erwartet, dass Maßnah-
men ergriffen werden, durch die sich die Qualität der
arbeit in den tageseinrichtungen und in der Kinderta-
gepflege verbessert. diese qualitativen aspekte waren
im Wesentlichen nicht teil der Vereinbarung der kom-
munalen spitzenverbände mit Minister dr. stamp. 
am 01.01.2019 ist das bundesgesetz zur Weiterent-
wicklung der Qualität und zur teilhabe in der Kinder-
tagesbetreuung in Kraft getreten. Mit diesem soge-
nannten gute-Kita-gesetz unterstützt der bund die
länder dabei, die Kita-Qualität zu verbessern. für
nrW stehen folgende finanzmittel bis 2022 zur Ver-
fügung:

•    2019: 107 Mio. euro
•    2020: 215 Mio. euro
•    2021: 431 Mio. euro
•    2022: 431 Mio. euro

in diesem rahmen will das land nrW auch für quali-
tative Verbesserungen sorgen, die zusätzliches Per-
sonal erfordern.
die personelle situation in zahlreichen tageseinrich-
tungen stellt sich so dar, dass qualifiziertes Personal
nur sehr knapp auf dem arbeitsmarkt vorhanden ist.
dieser umstand könnte sich durch den zu erwarten-
den Platzausbau weiter verschärfen. Vor diesem Hin-
tergrund müssen die Möglichkeiten der träger von
tageseinrichtungen zur Personalgewinnung erwei-
tert werden. in diesem Zusammenhang ist insbeson-
dere auch eine ausweitung der ausbildungskapazi-
täten und der Projekte für eine duale ausbildung der
erzieher/innen geboten.

Beitragsbefreiung für weiteres Kita-Jahr für
die kommunale seite hat Minister dr. stamp am
08.01.2019 überraschend angekündigt, die eltern für

ein weiteres Kindergartenjahr von elternbeiträgen
freizustellen. Zur finanzierung sollen die aus dem
gute-Kita-gesetz zur Verfügung stehenden Mittel
verwendet werden. die kommunalen spitzenverbän-
de erwarten, dass den Kommunen alle entstehenden
einnahmeausfälle erstattet werden. 
in den gesprächen hat das Ministerium hierzu seine
grundsätzliche bereitschaft signalisiert. es ist aller-
dings der auffassung, dass der für das letzte beitrags-
freie Kindergartenjahr in ansatz gebrachte abzug für
ersparten Verwaltungsaufwand zu gering ist. aktuell
werden von dem errechneten fiktiven beitragsauf-
kommen der eltern sechs Prozent abgezogen, da die
Kommunen Verwaltungsaufwand einsparen. die
kommunale seite hat sich dafür eingesetzt, dass zu-
künftig für beide beitragsfreie Kita-Jahre maximal je-
weils acht Prozent in abzug gebracht werden kön-
nen.
die erforderlichen Mittel des landes für ein weiteres
beitragsfreies Kita betragen rund 200 Mio. euro pro
Jahr. damit ist bereits ein erheblicher teil der dem

land zustehenden bundesmittel verplant. Mit die-
sen Mitteln hätte man eine landeseinheitliche bei-
tragstabelle realisieren können. dies ist allerdings
von der landesregierung nicht beabsichtigt. daher
werden auch zukünftig von ort zu ort sehr unter-
schiedliche beitragstabellen mit deutlich voneinan-
der abweichenden belastungen für die eltern beste-
hen bleiben – mit ausnahme der beiden letzten 
Kita-Jahre.

Gesetzentwurf im Landtagam 10.07.2019 ist der
entwurf für ein gesetz zur qualitativen Weiterent-
wicklung der frühen bildung (lt-drs. 17/6726) in den
landtag eingebracht worden. Mit dem gesetzent-
wurf erfolgt insbesondere die umsetzung der 
Vereinbarung zwischen dem Minister für Kinder, 
familie, flüchtlinge und integration des landes nrW
vom 08.01.2019 und den kommunalen spitzenverbän-
den nrW über eckpunkte für eine reform des Kibiz. 
Zudem erfolgt eine umsetzung des gute-Kita-ge-
setzes des bundes. Zwar liegt die zwischen bundes-
ministerin dr. franziska giffey und Minister dr. 

Die kommu-
nalen Spitzen-

verbände erwarten,
dass den Kommu-
nen alle entstehen-
den Einnahmeaus-
fälle erstattet
werden

 
 

  
 

So unterschiedlich
wie die Kinder sind
auch die
Anforderung an
die Betreuung

FO
TO

: R
AI
N
ER

 S
TU

RM
 / 
PI
XE

LI
O
.D
E

StGrat_9_19_Aktuell.qxp_Layout 1  23.08.19  12:58  Seite 7



THEMA KINDERBETREUUNG

8 stÄdte- und geMeinderat 9/20�9 

Joachim stamp abzuschließende Vereinbarung bis-
lang noch nicht vor. es wird aber davon ausgegan-
gen, dass neben der beitragsbefreiung für ein wei-
teres Kita-Jahr insbesondere die erhöhung der Mit-
tel für familienzentren auf 20.000 euro pro Jahr, die
finanzielle förderung der fachberatung und die er-
höhung des landeszuschusses für die Kindertages-
pflege auf 1.109 euro aus den Mitteln des bundes fi-
nanziert werden. 
darüber hinaus sind weitere gesetzliche Änderun-
gen beabsichtigt, die weder bestandteil des eck-
punktepapiers noch im Zuge der umsetzung des gu-
te-Kita-gesetzes vorgesehen sind.

Kritik am Referentenentwurf die kommunalen
spitzenverbände hatten im rahmen ihrer stellung-
nahme zum referentenentwurf insbesondere die re-
gelungen zum Wunsch- und Wahlrecht (§ 3 des refe-
rentenentwurfs) und zur bedarfsplanung und be-
darfsermittlung (§ 4 des referentenentwurfs) nach-
drücklich kritisiert. für nicht unerhebliche Kritik sorg-
te eine regelung in § 3 abs. 2 des referentenent-
wurfs, wonach der Wunsch nach einem betreuungs-
angebot mit besonderen Öffnungszeiten oder 
besonderer lage zum arbeits- und ausbildungsplatz
eines elternteils ausdrücklich im gesetz festgelegt
werden sollte.
Problematisch war auch, dass die Jugendämter einen
bedarfsplan für einen Zeitraum von fünf Jahren auf-
stellen sollten (§ 4 abs. 2 des referentenentwurfes).
darüber hinaus enthielt § 4 abs. 3 eine regelung zum
bedarf an Plätzen für wohnsitzfremde Kinder und §
4 abs. 4 eine regelung zur befragung der eltern und
ihrer Kinder im Hinblick auf den betreuungsbedarf.

schließlich sah § 4 abs. 5 des referentenentwurfs ei-
ne Vorschrift zur abstimmung der bedarfspläne mit
benachbarten Jugendämtern vor. 
Wegen der erheblichen kommunalen betroffenheit
haben sich die kommunalen spitzenverbände gegen-
über dem Jugendministerium für eine Änderung
oder streichung dieser regelungen eingesetzt. 

Änderungen im Gesetzentwurf der gesetzent-
wurf trägt der Kritik der kommunalen seite zu §§ 3
und 4 des referentenentwurfes im Wesentlichen
rechnung. die im referentenentwurf erfolgte nen-
nung zum Wunsch nach einem betreuungsangebot
mit besonderen Öffnungszeiten oder besonderer la-
ge zum arbeits- und ausbildungsplatz eines eltern-
teils ist im gesetzentwurf nicht mehr enthalten. fer-
ner wurde die vorgesehene regelung (§ 4 abs. 2) zur
bedarfsplanung für einen Zeitraum von fünf Jahren
durch einen „mehrjährigen Zeitraum“ ersetzt. die
regelung in § 4 abs. 3 des referentenentwurfs zum
bedarf an Plätzen für wohnsitzfremde Kinder wurde
wesentlich abgeschwächt. dies gilt auch für die in 
§ 4 abs. 4 des gesetzentwurfs enthaltene turnusge-
mäße elternbefragung. 
Positiv ist zudem hervorzuheben, dass die regelung
zur abstimmung der bedarfsleitpläne mit benach-
barten Jugendämtern, die in § 4 abs. 5 des referen-
tenentwurfs enthalten war, im gesetzentwurf nicht
mehr aufgenommen worden ist. 

Weiteres Verfahrendie kommunalen spitzenver-
bände waren bereits schriftlich aufgefordert worden,
auf der grundlage des § 58 der geschäftsordnung
des landestages bis zum 16.08.2019 eine stellung-
nahme abzugeben. eine anhörung zu dem gesetz-
entwurf ist bislang nicht terminiert worden. es ist
davon auszugehen, dass der gesetzentwurf im
Herbst 2019 vom landtag beschlossen wird. das ge-
setz würde dann am 01.08.2020 in Kraft treten.
dieser Zeitplan ist für die weiteren Planungen der
Jugendämter und der träger denkbar knapp bemes-
sen, da bereits zum 15.03.2020 nach dem neuen Kibiz
Meldungen etwa im Hinblick auf die belegungs-
situation notwendig wären. sollte das gesetz erst im
november 2019 beschlossen werden, sollte das land
eine einmalige Verlängerung der Meldefristen er-
möglichen.
insgesamt geht der gesetzentwurf mit der umset-
zung der eckpunkte in die richtige richtung. für die
kommunale seite stellt die Herstellung der aus-
kömmlichkeit mit einem anteil von 375 Mio. euro pro
Jahr einen nicht unerheblichen Kraftakt dar. nur
durch diesen anteil an kommunalen und in gleicher
Höhe von landesmitteln ist es möglich, dass die trä-
ger nicht zusätzlich belastet werden. nicht sinnvoll
ist aktuell eine streitige diskussion zu der frage, ob
sinnvollerweise noch weitere Mittel zur Verfügung
gestellt werden müssten. ◼

Der Gesetz-
entwurf

trägt der Kritik
der kommunalen
Seite im Wesent-
lichen Rechnung

Der Erzieherberuf
soll attraktiver
und damit die

Kinderbetreuung
verbessert werden
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eit der regierungsübernahme im sommer 2017
war es der schwarz-gelben landesregierung ein

zentrales anliegen, nordrhein-Westfalen zu einem
land zu machen, das beste Chancen für alle familien
bietet: mit bestmöglicher individueller förderung für
alle Kinder, unabhängig von der Herkunft der eltern. 
bei vielen einrichtungen in nordrhein-Westfalen ha-
ben sich in den vergangenen Jahren erhebliche finan-
zielle defizite aufgebaut. die folge waren Personal-
kürzungen und Qualitätseinbußen. auch der notwen-
dige, bedarfsgerechte Platzausbau wurde dadurch
ausgebremst. Viele Kindertageseinrichtungen waren
in einer existenziellen notlage. 
unmittelbar betroffen waren dabei Kinder, fachkräfte
und eltern. aber auch für die träger und Kommunen
war die situation unhaltbar. deswegen haben wir
nach der regierungsübernahme 2017 ein Kita-träger-
rettungspaket in Höhe von 500 Mio. euro aufgelegt,
damit keine Kindertageseinrichtung schließen muss-
te. Mit einer Übergangsfinanzierung haben wir für das
Kindergartenjahr 2019/2020 bis zur Kibiz-reform die
Qualität in den tageseinrichtungen gesichert und wei-
ter stabilisiert.

Der Pakt für Kinder und Familien schafft Verbesserungen in der
Kindertagesbetreuung, Beitragsfreiheit für ein zweites Kindergartenjahr
sowie eine Platzausbaugarantie 

Großer Schritt nach vorn für 
die frühe Bildung

Gesetz modernisieren Mit dem regierungsent-
wurf zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen
bildung bringen wir jetzt eines unserer zentralen Pro-
jekte dieser legislaturperiode auf den Weg: die reform
des Kinderbildungsgesetzes. dies ist ein riesenschritt
zur Verbesserung der Qualität der bildung für unsere
Kinder von klein auf. nach Jahren des stillstands wird
das Kibiz endlich umfassend reformiert und moderni-
siert. Wir schaffen damit starke rahmenbedingungen
für gute frühkindliche bildung und betreuung unserer
Kinder und sorgen für mehr familienfreundlichkeit. 
das neue Kinderbildungsgesetz bildet den Kern des
Paktes für Kinder und familien, für den wir mit der 
einigung mit den kommunalen spitzenverbänden 
anfang des Jahres den grundstein gelegt haben. ge-
meinsam mit den kommunalen spitzenverbänden ha-
ben wir nach äußerst konstruktiven, aber auch harten
Verhandlungen gute gemeinsame lösungen zum
Wohle der Kinder und familien in nordrhein-Westfa-
len gefunden:

•  ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 werden jähr-
lich zusätzlich rund 750 Mio. euro zur Verfügung ge-

S
Dr. Joachim Stamp
ist nrW-Minister 
für Kinder, familie,
flüchtlinge und 
integration 

DER AUTOR

Die Landesregierung
will die jahrelange

Unterfinanzierung der
Kindertagesstätten in

NRW beenden
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stellt. Mit diesen Mitteln beseitigen wir die struk-
turelle unterfinanzierung der einrichtungen und
sorgen für eine dauerhaft auskömmliche Kita-fi-
nanzierung, um die Qualität der Kindertagesbe-
treuung zu sichern und deutlich zu verbessern. die
ursprünglich im Kibiz gesetzten standards können
realisiert werden. die landesregierung und die ört-
lichen träger der öffentlichen Jugendhilfe tragen
die Kosten hälftig - also jeweils rund 375 Mio. euro.
davon profitieren alle träger, auch die kommuna-
len. 

•  Wir haben uns auf die absenkung des finanzie-
rungsanteils kommunaler einrichtungen von bis-
her 21 auf künftig 12,5 Prozent verständigt. 

•  ein wichtiger einigungspunkt mit maßgeblicher
steuerungsfunktion der Kommunen entsprechend
des örtlichen bedarfs ist die gemeinsame finanziel-
le unterstützung von mehr flexibilität und besse-
rer anpassung an die nachfrage bei der Kinderta-
gesbetreuung. auch hiervon können alle träger,
auch die in kommunaler trägerschaft, profitieren.

bei dem Pakt für Kinder und familien haben wir drei
schwerpunkte gesetzt:

•  deutliche Qualitätsverbesserung in der Kinderta-
gesbetreuung

•  Platzausbaugarantie: Jeder notwendige neue be-
treuungsplatz für einen bedarfsgerechten ausbau
wird gefördert

•  ein weiteres elternbeitragsfreies Jahr zur entlas-
tung aller familien mit kleinen Kindern

Mehr Mittel investieren allein für bessere Qualität
steht im ersten Jahr des inkrafttretens, dem Kinder-
gartenjahr 2020/2021, bereits eine knappe Milliarde
euro zusätzlich an landes-, bundes- und kommuna-
len Mitteln zur Verfügung. dazu
kommen mindestens 115 Mio. euro
für die investitionsförderung und
gut 200 Mio. euro als ausgleich des
einnahmeausfalls der Kommunen
für das weitere beitragsfreie Jahr. 
das ist ein klares signal: diese lan-
desregierung steht zu ihrer Zusage,
die frühkindliche bildung deutlich
zu stärken. die guten standards des
Kibiz können jetzt finanziert und
realisiert werden. das führt faktisch
zur Verbesserung der Qualität im Ki-
ta-alltag. 
gleichzeitig machen wir das system
zukunftssicher, weil die Kindpau-
schalen, aber auch andere personal-
relevante Zuschüsse wie die für 
familienzentren und plusKitas, mit
einem indikator anhand der tatsäch-
lichen Kostenentwicklung der Per-

sonal- und sachkosten in den folgejahren automa-
tisch angepasst werden. Mit diesem wichtigen
schritt geben wir den trägern die notwendige Pla-
nungssicherheit und sorgen dafür, dass sie nicht wie
in den zurückliegenden Jahren erneut in eine gefähr-
liche finanzielle schieflage geraten. 
Mit dem Pakt für Kinder und familien gibt die 
landesregierung die garantie, dass in der laufenden
legislaturperiode jeder notwendige betreuungs-
platz für einen bedarfsgerechten ausbau bewilligt
und investiv gefördert wird. Hierfür haben wir das
neue „Kita-investitionsprogramm-nrW 2025“ aufge-
legt und die bestehende förderrichtlinie angepasst.
in der umsetzung kann damit bei allen Plätzen, für
die es bewilligungsreife anträge gibt, diesen bei Vor-
liegen der entsprechenden fördervoraussetzungen
stattgegeben werden. Hierfür stehen jährlich min-
destens 115 Mio. euro zur Verfügung. 

Personal gewinnen bessere und mehr betreuungs-
plätze erfordern zweifelsfrei auch mehr pädagogisches
Personal. Vor dem Hintergrund der demografischen
entwicklung, steigendem betreuungsbedarf und dem
fortlaufenden ausbau an betreuungsplätzen ist und
bleibt der fachkräftebedarf eine enorme Herausfor-
derung. 
auch wenn in den vergangenen Jahren bereits Maß-
nahmen auf den Weg gebracht und ein erheblicher
ausbau bei ausbildung und beschäftigung erreicht
werden konnte - im Vergleich zu 2008/2009 konnte
die beschäftigtenzahl um rund 45 Prozent und die
Zahl der ausgebildeten erzieherinnen und erzieher
um 60 Prozent gesteigert werden -, müssen wir an-
gesichts der dynamischen entwicklungen im Kita-
bereich die anstrengungen weiter verstärken. 
diese aufgabe nehmen wir sehr ernst. deshalb ha-
ben wir bereits gemeinsam mit den kommunalen
spitzenverbänden, der freien Wohlfahrtspflege und
den Kirchen eine neuregelung der Vereinbarung zu
den grundsätzen über die Qualifikation und den 
Personalschlüssel, die sogenannte Personalverein-
barung, getroffen. Personen mit im eu-ausland 
erworbenen nachweisen für die berufe erzieherin
respektive erzieher können nun im Wege des partiel-
len Zugangs als sozialpädagogische fachkraft in ei-
ner Kindertageseinrichtung arbeiten. 
Voraussetzung ist, dass die Qualifikation der tätig-
keit in einer Kindertageseinrichtung entspricht und
ein nachweis über die erforderlichen deutschkennt-
nisse erbracht wird. diese neuerung ermöglicht so-
mit zum beispiel einen zeitnahen einsatz von erzie-
hern und erzieherinnen aus den niederlanden, die
bereits über gute deutschkenntnisse verfügen.

Beruf attraktiver machendarüber hinaus werden
wir eine fachkräfteoffensive starten. die fachkräfte
legen mit ihrer tätigkeit entscheidende grundlagen
für die entwicklung, die bildung und erziehung unse-

Die Kita legt den
Grundstein für die
Schulentwicklung

Der Erziehe-
rinnen- und

Erzieherberuf
muss attraktiver
gestaltet werden
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rer Kinder. sie sind die tragende säule der frühkindli-
chen bildung. der erzieherinnen- und erzieherberuf
muss attraktiver gestaltet werden, um mehr junge
Menschen für diese wichtige aufgabe zu begeistern. 
das fängt mit der attraktivität der ausbildung an.
daher werden wir mit dem reformierten Kibiz den
trägern ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 Zu-
schüsse für Praktikumsplätze von auszubildenden in
Kindertageseinrichtungen gewähren. 
Wir wollen zügig und effizient weitere schritte zur
fachkräftegewinnung einleiten. deshalb werde ich
im Herbst alle beteiligten ressorts der landesregie-
rung, die kommunalen spitzenverbände, die freie
Wohlfahrtspflege, Kirchen, gewerkschaften, regio-
naldirektionen für arbeit und Hochschulen zu einem
spitzengespräch an einen tisch holen. dort werden
wir klären, welche Maßnahmen wir zeitnah ange-
hen. dabei gehören nicht nur fragen zur erzieher/in-
nen-ausbildung auf die tagesordnung, sondern auch
Möglichkeiten für berufliche seiteneinsteiger/innen
und umschüler/innen sowie der bereich der Jugend-
hilfe und des ganztagsausbaus.

Die Kleinsten fördernWir dürfen aber auch nicht
vergessen: rund 30 Prozent der u3-Plätze sind Plätze
in der Kindertagespflege. die anforderungen an die
Qualität und an die Qualifizierung der Kindertages-
pflege haben in den zurückliegenden Jahren stetig zu-
genommen. Wir haben deshalb bei der Kibiz-reform
unser augenmerk besonders auf die Kindertagespfle-
ge gerichtet, die wir als ortsnahes, flexibles angebot
gezielt fördern und als individuelle betreuungsalter-
native mit kleinen gruppen unterstützen werden.
so werden die Pauschalen, die das land den Jugend-
ämtern für Kindertagespflege je betreutem Kind zur
Verfügung stellt, zum startjahr der reform um knapp
30 Prozent erhöht. auch die Pauschalen des landes für
Kindertagespflege werden künftig jährlich nach einem
Personal- und sachkostenindex fortgeschrieben. 

Weiteres Jahr beitragsfrei Wichtig ist uns als
landesregierung außerdem: Wir wollen die famili-
en auch finanziell spürbar entlasten. deshalb hat die
nrW-Koalition ein zweites beitragsfreies Kindergar-

Ihr Partner für die Erstellung ländlicher Wegenetzkonzepte

31.10.2019 ist Stichtag für den Förderantrag
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Gesellschaft für kommunale Infrastruktur
Ge-Komm

tenjahr beschlossen. das ist eine familienpolitische
Maßnahme mit hoher Zielgenauigkeit, weil sie ganz
unmittelbar familien mit jungen Kindern zugute
kommt. ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 müssen
die eltern für die letzten beiden Jahre vor der ein-
schulung keinen beitrag mehr aufbringen.
den einnahmeausfall in Höhe von gut 200 Mio. euro
pro Jahr werden wir den Kommunen vollumfänglich
erstatten. Zunächst erfolgt die Kompensation des
beitragsfreien Kindergartenjahres durch den ein-
satz der zur Verfügung stehenden bundesmittel. da
diese jedoch bislang von bundesfamilienministerin
franziska giffey bis zum Jahr 2022 befristet worden
sind, gewährt das land ab 2023 - so der stand heute
- auch diese Mittel, um die eltern dauerhaft zu ent-
lasten.
der gesetzentwurf zur reform des Kinderbildungs-
gesetzes befindet sich jetzt im Prozess der parlamen-
tarischen beratung, sodass wir für das Kindergar-
tenjahr 2020/2021 Planungssicherheit garantieren 
können. das ist mir äußerst wichtig. Wir werden im
rahmen all dieser Prozesse weiter den vertrauens-
vollen dialog mit den Kommunen pflegen.                 ◼

In Kindertagesstätten
knüpfen die Kinder sehr
früh soziale Kontakte und
schließen Freundschaften

FO
TO

: S
.V
.G
EH

RE
N
 / 
PI
XE

LI
O
.D
E

StGrat_9_19_Aktuell.qxp_Layout 1  23.08.19  12:58  Seite 11



THEMA KINDERBETREUUNG

12 stÄdte- und geMeinderat 9/20�9 

Die Freie Wohlfahrtspflege sieht erheblichen Verbesserungsbedarf am 
Entwurf des Kinderbildungsgesetzes und vermisst eine grundlegende
Neuausrichtung

Etwas besser ist noch nicht gut 

us sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
sowie der anderen Verbände der freien Wohl-

fahrtspflege ist der am 10.07.2019 in den landtag ein-
gebrachte entwurf des gesetzes zur frühen bildung
und förderung von Kindern (Kibiz) enttäuschend. die
politische bewertung des gesetzes durch die landes-
regierung als „Meilenstein“ und die ankündigung er-
heblicher qualitativer Verbesserungen ist nicht nach-
vollziehbar. die Chance, eine nachhaltige und
belastbare finanzierung einzuführen, wurde nicht
genutzt.
der Paritätische landesverband nrW vertritt als spit-
zenverband der freien Wohlfahrtspflege die interessen
von rund 1.200 trägern von mehr als 1.550 tagesein-
richtungen für Kinder. Mehr als 850 elterninitiativen
gehören dazu. Mit angeboten der fachberatung, be-
triebswirtschaftlicher unterstützung sowie vielfältiger
fort- und Weiterbildung hilft der Verband seinen
Mitgliedern bei der Wahrnehmung des bildungs-, er-
ziehungs- und betreuungsauftrags sowie der konti-
nuierlichen Qualitätsentwicklung der arbeit. als
spitzenverband setzen wir uns für die notwendigen
rahmenbedingungen ein, die für eine gute Qualität

der arbeit mit den Kindern und ihren familien ge-
braucht werden. 

Keine Neuausrichtung grundsätzlich ist zu be-
dauern, dass es nicht gelungen ist, das lange ange-
kündigte Vorhaben einer grundlegenden neuaus-
richtung der gesetzlichen grundlagen umzusetzen.
dies gilt besonders für die finanzierung der frühkind-
lichen bildung, erziehung und betreuung von Kindern
in der Kindertagespflege und in den tageseinrichtun-
gen für Kinder. im Wesentlichen bleibt die bisherige
finanzierungsarchitektur des Kibiz erhalten und da-
mit bleiben auch deren Probleme: 

•   so besteht ein zentrales Problem darin, die finan-
zierung mittels Pauschalen so aufzustellen, dass die
in der realität bestehenden heterogenen Kosten-
strukturen einzelner einrichtungen angemessen
berücksichtigt werden. diese resultieren vor allem
aus den unterschieden bei den Personalkosten. Äl-
teres und erfahrenes Personal wird richtigerweise
besser vergütet als berufsanfänger/innen - mit der
folge, dass die diesbezügliche Zusammensetzung

A
Martin Künstler ist
fachgruppenleiter
Kinder und familie
beim Paritätischen
landesverband nrW
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In Nordrhein-
Westfalen sind rund

75 Prozent aller
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des Personals ganz wesentlich die Höhe der Perso-
nalkosten bestimmt. 

    die größe der einrichtungen sowie die anzahl der
einrichtungen, die ein träger betreibt, sind dabei
ebenfalls wichtige faktoren. aber auch bei den
sachkosten ergeben sich etwa in abhängigkeit von
der größe der einrichtung unterschiedliche belas-
tungen für die träger. eine sockelfinanzierung als
institutionelle förderung wäre hier ein angemesse-
ner lösungsansatz gewesen. so bleiben die aus den
heterogenen Kostenstrukturen resultierenden Ver-
werfungen, die nur dadurch abgemildert werden
können, dass den trägern ein hohes Maß an flexibi-
lität bei der bewirtschaftung des Kindpauschalen-
budgets eingeräumt wird.

•  auch bei wichtigen standards der strukturqualität,
etwa bei der leitungsfreistellung oder den Zeitkon-
tingenten für die mittelbare pädagogische arbeit,
bleibt es bei dem, was schon 2007 dem Kibiz zu-
grunde gelegt wurde.1 eine Verbesserung des Per-
sonalschlüssels, der sich an fachwissenschaftli-
chen empfehlungen2 orientiert, ist ebenfalls nicht
vorgesehen. stattdessen wird in der begründung
zum gesetzentwurf ein Personalschlüssel ausge-
wiesen3, der theoretisch möglich, aber in der Praxis
nicht realistisch ist. 

    allein wenn berücksichtigt wird, dass die sonsti-
gen Personalkosten wie etwa fort- und Weiterbil-

dung, Vertretung und abfindungen, die in den ge-
samtpersonalkraftstunden in der anlage zu § 33
enthalten sind, praktisch keine zusätzlichen Per-
sonalstunden bedeuten, werden die angegebe-
nen Personalschlüssel im durchschnitt um 1:0,5
schlechter.

•   die regelung unterschiedlicher Kindpauschalen
für u3-Kinder je nach Zugehörigkeit zu Kalkulati-
onsgruppe i oder ii sowie die nicht sachgerechte fi-
nanzierung der betreuung von Kindern mit behin-
derung ohne berücksichtigung von gruppenform
und betreuungszeit bleiben erhalten. 

•   eine grundlegende auseinandersetzung mit den
trägeranteilen und den damit verbundenen
schwierigkeiten ist nicht erfolgt. für alle träger-
gruppen ist es grundsätzlich und zunehmend ein
Problem, die trägeranteile aufzubringen. beson-
ders betroffen sind die ‚sonstigen träger‘, die in der
regel über keine eigene einnahmequelle verfügen.
die Kommunen werden auch in Zukunft gefordert
sein, freiwillige Zuschüsse auf die trägeranteile zu
erbringen. denn selbst wenn ein träger mit den
Kindpauschalen gut finanziert ist, muss dieser
zwingend den trägeranteil aufbringen. die recht-
mäßigkeit der forderung, dass träger finanzie-
rungsanteile mitbringen, steht überdies grund-
sätzlich in frage, wie ein aktuelles rechtsgutachten
erneut nahe legt.4

 
  

 

Mit dem Eco-Modus der neuen L5000er-/L6000er-Serie von Brother
Die neue L5000er-/L6000er-Serie von Brother besticht durch den Brother PRINT AirBag, die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie und die ultimative Wahlmög-
lichkeit für schonendes Arbeiten: Dank dem Eco-Modus im Treibermenü werden bei jedem Druckjob bis zu 99 % weniger Feinstaub-Emission, bis  
zu 415 Watt Energieersparnis und bis zu 4 dB weniger Lärm erreicht.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen inkl. optionalem Zubehör

Für ein besseres Klima im Büro  

Nutzen Sie die Rahmenvereinbarung mit Brother Top-Konditionen. Weitere Informationen nden Sie unter: www.brother.de/behoerden

staedte gemeinde 210x145 3mm 05 18 indd   1 30 04 18   14:14

1 vgl. hierzu den beitrag in städ-
te- und gemeinderat 5/2018,s. 20
2 bock-famulla, Kathrin und
strunz, eva „Qualitätsausbau in
Kitas 2016“, gütersloh (bertels-
mann stiftung), Juni 2016, boch-
famulla, Kahtrin; struns, eva;
Münchow, anne „Qualitätsaus-
bau in Kitas 2017“, gütersloh
(bertelsmann stiftung), Juni 2017
3 landtag nordrhein-Westfalen,
drucksache 17/6726, s.110
4 gutachten zur rechtmäßigkeit
einzelner geplanter neuregelun-
gen im finanzierungssystem des
Kinderbildungsgesetzes nrW (Ki-
biz-novelle 2019), im auftrag des
evangelischen büros nordrhein-
Westfalen und des Katholischen
büros nordrhein-Westfalen, ab-
gegeben von univ.-Prof. dr. ste-
fan Huster, dr. andrea Kießling,
lehrstuhl für Öffentliches recht,
sozial- und gesundheitsrecht
und rechtsphilosophie, ruhr-
universität bochum, bochum,
Mai 2019, s. 21 f
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Das Konnexitätsdilemma die neuausrichtung
der finanzierung des systems der Kindertagesein-
richtungen ist an fehlenden finanzmitteln geschei-
tert, wie in gesprächen mit Politik und Verwaltung
immer wieder zu hören war. letztlich soll eine halbe
Mrd. euro gefehlt haben. die Verhandlungen zwi-
schen land und Kommunen, an denen die freien trä-
ger nicht beteiligt waren, haben viel Zeit in anspruch
genommen und dazu geführt, auf der grundlage der
alten standards von 2007 die auskömmlichkeit des
systems zu bestimmen. 
Weitere Verbesserungen hätten wohl vom land die
bereitschaft erfordert, die Kosten allein zu tragen. dass
die Kommunen an dieser stelle nicht mehr bereit-
schaft gezeigt haben, das fachwissenschaftlich aner-
kannte mitzufinanzieren, ist vor dem Hintergrund der
belastungen der Kommunen ein stück weit verständ-
lich, beschränkt aber wesentlich die qualitative Wei-
terentwicklung der Kindertageseinrichtungen. 
denn die zusätzlich 750 Mio. euro für das system, die
land und Kommunen jeweils zur Hälfte aufbringen
wollen, reichen nach einschätzung der freien träger
nicht aus. Zwar wurden die Personalkosten für das ge-
samtsystem realitätsnah und belastbar auf der grund-
lage von Kgst-Werten und belastbaren Hochrechnun-
gen zum 01.08.20205 bestimmt. die zusätzlichen
Mittel sind ohne Zweifel auch ein wichtiger beitrag zur
aufhebung der strukturellen unterfinanzierung des
systems der Kindertageseinrichtungen in nrW. 
allerdings wird nach berechnungen der freien träger
die auskömmliche deckung der basisfinanzierung
der einrichtungen um 570 Mio. euro im bereich der
sachkosten verfehlt. es bleibt eine nicht unerhebliche
lücke, die - sofern sie bestehen bleibt - zulasten der
personellen besetzung gehen wird. Positiv ist aller-
dings, dass die Kindpauschalen in Zukunft indexba-
siert getrennt nach Personal- und sachkosten und 
damit an den tatsächlichen Kostenentwicklungen
ausgerichtet erfolgen soll.6

Verbesserungen mit Bundesmitteln 2021 und
2022 wird der bund dem land nrW jedes Jahr 430
Mio. euro für das arbeitsfeld der tageseinrichtungen
für Kinder zur Verfügung stellen. der bund beabsich-
tigt, dieses geld auch in den folgejahren zu zahlen.
allerdings ist dies nicht gesichert. Hier begrüßen die
freien träger ausdrücklich, dass das land die Verant-
wortung für die Verstetigung der Mittel vom bund
und damit gegebenenfalls die finanzierung aus lan-
desmitteln übernimmt. dadurch können diese Mittel
dauerhaft eingeplant werden. 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der festgestellten
finanzierungslücke sehen die freien träger allerdings
kritisch, dass etwa die Hälfte der bundesmittel für
die aufhebung der elternbeiträge im vorletzten Kin-
dergartenjahr ausgegeben wird.7 die hierfür einge-
setzten Mittel aus der bundesförderung des soge-
nannten gute-Kita-gesetzes hätten nach ansicht

der freien träger in die weitere Verbesserung der 
betreuungsqualität fließen oder aus zusätzlichen
landesmitteln finanziert werden müssen, denn 
eltern fordern zu recht für ihre Kinder eine hohe be-
treuungsqualität ein. es ist sehr bedauerlich, dass die
finanzierung der elternbeitragsfreiheit aus dem 
selben ‚topf‘ erfolgt wie die tageseinrichtungen und
damit eine unglückliche Konkurrenz um knappe res-
sourcen entsteht.
die freien träger begrüßen, dass die fachberatung
endlich - ihrer bedeutung für die Qualitätsentwick-
lung und -sicherung entsprechend - in das gesetz auf-
genommen wurde und mit zehn Mio. euro jährlich fi-
nanziert werden soll8, wenngleich auch noch ‚luft
nach oben‘ besteht. die aufstockung der finanzie-
rung für die plusKitas9 und für die familienzentren10

ist eine deutliche Verbesserung. auch die zusätzli-
chen Mittel für ausbildung und Qualifizierung11 sind
ein wichtiger beitrag für die arbeit gegen den fach-
kräftemangel. bei den perspektivisch vorgesehenen
80 Mio. euro für die flexibilisierung bleibt abzuwar-
ten, wie die umsetzung vor ort erfolgt. 

Nach Reform ist vor Reform der gesetzentwurf
beinhaltet darüber hinaus eine reihe weiterer kriti-
scher Punkte:

•  nach wie vor kritisch bewerten die freien träger die
deutliche absenkung des trägeranteils der Kom-
munen, die auch durch zusätzliche landesmittel
ermöglicht wird. der finanzielle eigenanteil der
freien und kirchlichen träger, die etwa 7.500 Kitas
in nrW unterhalten, und der
grundsätzlich rechtlich in frage
steht, wird dagegen kaum ge-
senkt. es bestehen befürchtun-
gen, dass das subsidiaritätsprinzip
schaden nimmt.

•  die situation, dass eltern außer-
halb der Wohnsitzgemeinde einen
Platz in einer tageseinrichtung für

In den Kitas von NRW gibt es immer mehr Kinder, aber zu wenig
Betreuungskräfte
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5 Zu diesem termin soll das refor-
mierte gesetz in Kraft treten.
6 § 37 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
7 § 50 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
8 § 6 in Verbindung mit § 47 ge-
setzentwurf Kibiz vom
10.07.2019
9 § 44 und § 45 gesetzentwurf
Kibiz vom 10.07.2019
10 § 42 und § 43 gesetzentwurf
Kibiz vom 10.07.2019
11 § 46 gesetzentwurf Kibiz vom
10.07.2019

Kontakt

Martin Künstler
fachgruppenleiter Kinder und familie
loher str. 7
42283 Wuppertal
tel.: 0202-2822-254
fax: 0202-2822-201
e-Mail: kuenstler@paritaet-nrw.org 
internet: www.paritaet-nrw.org 
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Kinder in anspruch nehmen wollen, ergibt sich im-
mer wieder. es betrifft die Plätze in den einrichtun-
gen der studierendenwerke, Plätze in einrichtun-
gen mit besonderem Konzept etwa der Waldorf-,
Montessori- oder Waldpädagogik sowie einrich-
tungen im bereich von stadt- und gemeindegren-
zen. auch für diesen bedarf müssen Plätze zur Ver-
fügung stehen. es muss vermieden werden, dass
eltern und ihre Kinder zum ‚spielball‘ von Zustän-
digkeitsfragen werden.12

•   die Zusatzpauschalen für eingruppige einrichtungen
und für die Personalbesetzung in Waldkindergärten
sollen helfen, den besonderen anforderungen dieser
einrichtungen gerecht zu werden. der stichtag
28.02.2007 bei den eingruppigen einrichtungen ist
sachwidrig. die tatsache, dass die Pauschalen, die zu
100 Prozent für Personal ausgegeben werden, noch
nie angepasst wurden, ist dringend zu korrigieren.13

stÄdte- und geMeinderat 9/20�9    15

•  dass Verwaltungskosten bei den trägern aner-
kannt werden, ist sachgerecht und zu begrüßen.
Problematisch ist allerdings, dass diese Kosten im
berechnungsansatz für die auskömmlichkeit nicht
berücksichtigt wurden. in der Konsequenz bedeu-
tet dies, dass der träger Verwaltungskosten ab-
rechnen kann, sofern er geld übrig hat. eine be-
triebswirtschaftliche sichtweise ist dies nicht.
außerdem ist die deckelung bei drei Prozent will-
kürlich und wird bei vielen trägern zu finanzie-
rungslücken führen.14

Weitere Punkte könnten noch angefügt werden. in
der Zusammenschau bleibt noch erheblicher Verbes-
serungsbedarf am reformgesetz. und alles, was jetzt
nicht gelingt, wird zeitnah neuen reformbedarf aus-
lösen. es bleibt die Hoffnung, dass möglichst wenig
übrig bleibt. ◼

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes
NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die
360 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre Integrations-
und Flüchtlingsarbeit aus. Die Plattform dient als Informations-
börse wie auch als Diskussionsforum.

Sozialdezernent wirbt für Integration
die stadt Sankt Augustin hat bürger/innen zu einem diskus-
sionsabend ins technische rathaus eingeladen. Zunächst
erörterte sozialdezernent ali doğan die frage, ob deutschland
ein einwanderungsland sei und was für eine erfolgreiche in-
tegration getan werden müsse. darüber hinaus wies er auf
die aufgabe von Kommune und bürgerschaft hin, sich klar
gegen „desintegrative strukturen bei Menschen mit Migrati-
onshintergrund“ abzugrenzen. Wegen der großen resonanz
soll es weitere Veranstaltungen für den offenen austausch
geben.

Unterstützung sozialer Teilhabe für Zugewanderte
„get active!“ lautet das Motto eines neuen integrationsange-
botes für neu Zugewanderte aus der region dinslaken - Voerde
- Hünxe, das mit teilnehmenden aus sieben ländern im nd-Ju-
gendzentrum Dinslaken an den start gegangen ist. neben nied-
rigschwelliger sprach- und leseförderung steht der austausch
über Werte und regeln des Zusammenlebens im fokus. Zudem
werden den teilnehmenden durch besuche in sozialen einrich-
tungen und Vereinen Möglichkeiten zur Mitgestaltung des ge-
meinwesens aufgezeigt. 

Eltern stärken im Projekt „Eltern-Navi“
das Projekt „eltern-navi ins studium – empowerment durch el-
ternbildung“ sucht Multiplikato(inn)en an den standorten
essen, bochum, bielefeld und aachen. die teilnehmenden füh-

ren nach einer zweitägigen kostenfreien fortbildung seminare
für eltern durch, deren Kinder als erste in der familie ein stu-
dium in erwägung ziehen. das Projekt soll eltern ohne studien-
erfahrung und mit einwanderungsgeschichte stärken, so dass
sie ihre Kinder besser beim Übergang zur Hochschule begleiten
können. auch studierende sind zur Mitwirkung eingeladen.
Weitere informationen gibt es unter www.elternnetzwerk-
nrw.de .

Carmen e.V. vermittelt Kontakt zu Roma-Familien
bei Zugewanderten aus südosteuropa stoßen Kommunen beim
Versuch, Kontakt zu den familien herzustellen, immer wieder auf
erhebliche schwierigkeiten. behörden gegenüber begegnen die
Menschen dieses Kulturraums häufig mit Misstrauen. der Verein
Carmen e.V. bietet in solchen fällen Hilfe an. durch ein großes
netzwerk und eine enge anbindung an die roma-Community
sieht er sich in der lage, Kulturmittler/innen zu empfehlen. Wei-
tere informationen und ansprechpartner bei Carmen e.V. sind zu
finden im Portal integration oder auf nachfrage in der online-re-
daktion, tel.: 0211 4587 225.  

Nähstube in Bad Honnef gewinnt Integrationspreis
die internationale nähstube in Bad Honnef gehört zu den ge-
winner(inne)n des integrationspreises, der vom Kommunalen
integrationszentrum des rhein-sieg-Kreises ausgelobt wurde.
in der Kategorie „Partizipative Projekte und Maßnahmen“
setzte sich das Projekt gegen 16 weitere bewerbungen durch
und erhält 1.000 euro. in einer feierstunde im siegburger Kreis-
haus würdigten staatssekretärin serap güler und landrat se-
bastian schuster die Preisträger/innen. unter dem dach der
arbeiterwohlfahrt wurde die internationale nähstube im okto-
ber 2015 eröffnet. die räumlichkeiten für die wöchentlichen
treffen stellt die stadt bad Honnef zur Verfügung.

Aktuelles aus dem Online-Portal Integration des StGB NRW

12 § 3 und § 4 im gesetzentwurf
vom 10.07.2019
13 § 35 im gesetzentwurf vom
10.07.2019
14 § 39 im gesetzentwurf vom
10.07.2019
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Der Landesverband Kindertagespflege NRW begrüßt die Aufwertung 
der Kindertagespflege im KiBiz-Entwurf, sieht die Ausweitung der
Betreuungsverträge jedoch kritisch

Kindertagespflege im 
Betreuungssystem gestärkt

ie erwartungen an das neue Kibiz für das be-
treuungsangebot der Kindertagespflege sind

hoch. Kindertagespflegepersonen, eltern und fach-
beratungsstellen für Kindertagespflege sowie der
landesverband für Kindertagespflege nrW fordern
eine berücksichtigung der Kindertagespflege, die ih-
rer bedeutung im tagesbetreuungsangebot gerecht
wird. 
in nrW bilden, betreuen und erziehen 14.697 Kinder-
tagespflegepersonen 55.643 Kinder in Kindertages-
pflege, davon 45.429 Kinder unter drei Jahren. bei den
tagesbetreuungsangeboten - Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege - dieser altersgruppe
steigerte sich der anteil der Kinder in Kindertages-
pflege auf 32,4 Prozent.1 die Kindertagespflege ist so-
mit eine wichtige säule im tagesbetreuungsangebot
von nrW. 
findet sich das im neuen Kibiz wieder? der entwurf
der landesregierung für ein gesetz zur frühen bil-
dung und förderung von Kindern (Kinderbildungsge-

setz – Kibiz), sechstes gesetz zur ausführung des
achten buches sozialgesetzbuch, berücksichtigt die
Kindertagespflege insgesamt stärker und widmet ihr
in teil 2 „förderung in Kindertagespflege“ einen eige-
nen, ausführlichen abschnitt.

Fachberatungdie beschreibung der umfangreichen
aufgaben der fachberatung bezieht sich auf die Kin-
dertageseinrichtungen und die Kindertagespflege. § 6
abs. (3) benennt konkret die Verpflichtung der Jugend-
ämter, „angemessene fachberatung und -vermittlung
vorzuhalten, vor allem um die Kindertagespflege als
verlässliches und qualifiziertes Kinderbetreuungsan-
gebot zu erhalten und weiter zu entwickeln“. 
so weit, so gut. es stellt sich jedoch die frage, was
„angemessen“ ist. die Personalschlüssel in der fach-
beratung - Verhältnis fachkraft in Vollzeit/ betreu-
ungsverhältnisse = Kinder in Kindertagespflege - in

D

Inge Losch-Engler
ist stellv. Vorsitzende
des landesverbandes 
Kindertagespflege nrW

Bettina Konrath 
ist Vorsitzende des 
landesverbandes 
Kindertagespflege nrW

DIE AUTORINNEN

Fast ein 
Drittel der unter 

dreijährigen Kinder 
in NRW wird in 

der Kindertagespflege
betreut

FO
TO

: L
ID
ER

IN
A 
- S

TO
CK

.A
D
O
BE

.C
O
M
 

1 it.nrW, stand: 01.03.2018
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nrW weist auch für die Kindertagespflege eine große
spannbreite auf und reicht von 1:60 bis zu 1:120 und
mehr. das aufgabenspektrum der fachberatung Kin-
dertagespflege - mit oder ohne einbindung in die
Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen - und
die Komplexität der tätigkeit sind in die berechnun-
gen einzubeziehen.2

ohne einen Personalschlüssel, der einen rahmen vor-
gibt, besteht weiterhin die gefahr, dass die fachbera-
tung durch den erforderlichen quantitativen ausbau
an betreuungsplätzen für immer mehr tageskinder
zuständig ist. der landesverband Kindertagespflege
nrW empfiehlt einen Personalschlüssel von 1:60, für
die beratung und begleitung von großtagespflege-
stellen von 1:40.

Qualifikationsanforderung und Fortbildung
der landesverband Kindertagespflege nrW begrüßt
die flächendeckende implementierung des Kompe-
tenzorientierten  Qualifizierungshandbuches Kinder-
tagespflege (QHb/§ 21) ab dem Kindergartenjahr
2022/2023. es ist der aktuellste lehrplan für Kinder-
tagespflegepersonen, der in nrW seit 2016 nicht nur
von Modellstandorten der bundesprogramme für
Kindertagespflege umgesetzt wird. 
das land fördert die Qualifizierung nach dem QHb -
300 unterrichtseinheiten und 80 stunden Praktika -
mit 2.000 euro für jede angehende Kindertagespfle-
geperson bei erfolgreicher absolvierung. für jährliche
fortbildung erhöht sich der Zuschuss an die Jugend-
ämter für Kindertagespflege um 50 euro pro Jahr und
Kind, so dass die Kosten der fünf fortbildungsstun-
den finanziert sind (§ 46). 
fünf fortbildungsstunden stellen den einstieg des
landes in die finanzierung der tätigkeitsbegleiten-
den fortbildung dar. der landesverband Kindertages-
pflege nrW geht davon aus, dass die Kommunen von
der ermächtigung gebrauch machen, in ihren sat-
zungen oder richtlinien mehr fortbildungsstunden
zu verlangen. 

Erlaubnis zur Kindertagespflege flexibilität in
der Kindertagesbetreuung ist ein wichtiges thema,
um dem bedarf der eltern und auch dem Wohl des
Kindes gerecht zu werden. bisher besteht im einzelfall
bereits die Möglichkeit, dass Kindertagespflegeperso-
nen mehr als fünf betreuungsverträge abschließen.
Maximal acht Verträge sind möglich, jedoch dürfen
nie mehr als fünf Kinder gleichzeitig anwesend sein.
dieses angebot wird nur in geringem umfang ge-
nutzt. 
Warum nun die erhöhung auf zehn betreuungsver-
träge in der „klassischen“ Kindertagespflege durch
eine Kindertagespflegeperson sowie der großtages-
pflege durch zwei oder maximal drei Kindertages-
pflegepersonen auf 15 betreuungsverträge (§ 22)? 
flexibilität hat ihre grenzen, denn die Zielgruppe der
Kindertagespflege sind Kinder unter drei Jahren. der

landesverband Kindertagespflege nrW sieht es als
kaum umsetzbar an, dass bei mehr betreuten Kin-
dern weiterhin jedes Kind eine eigene schlafmöglich-
keit und einen ort zur unterbringung der persönli-
chen dinge wie etwa Wechselkleidung vorfindet.
die Vorgabe, dass die betreuten Kinder „immer in
denselben gruppenzusammensetzungen“ betreut
werden, hält der landesverband Kindertagespflege
nrW für die altersgruppe der unter dreijährigen für
unerlässlich. in der betreuungsrealität ist dies mit
zehn oder 15 tageskindern aber nicht umsetzbar.
bei Platzsharing - vormittags, nachmittags, ergän-
zende Kindertagespflege - müssen deutlich mehr
bring- und abholsituationen in den betreuungsalltag
integriert werden, die den üblichen tagesablauf und
damit die länger anwesenden tageskinder stören. es
kann aber auch zu mehr Überschneidungen in der
bring- und abholsituation bei der Kindertagespfle-
geperson führen, so dass mehr als die erlaubte an-
zahl der tageskinder sich in der betreuung befinden
können. Zudem sind freundschaften und konstante
bindungen der Kinder untereinander bei wechseln-
den Konstellationen nur schlecht möglich.
Wie kann die Kindertagespflegeperson mit den an-
forderungen und der belastung von mehr elternge-
sprächen, entwicklungs- und bildungsdokumentatio-
nen sowie sprachförderung umgehen? Welche un-
terstützungsangebote benötigt sie? da ist dann wie-
der fachberatung gefragt. in der regel sind sich Kin-
dertagespflegepersonen ihrer belastung sehr be-
wusst und favorisieren eine geringere anzahl an ta-
geskindern, um dem auftrag der erziehung, betreu-
ung und bildung gerecht werden zu können.
alle tageskinder haben ein recht auf Vertretung bei
ausfall der Kindertagespflegeperson. Je mehr tages-
kinder eine Kindertagespflegeperson betreut, desto
schwieriger gestaltet sich die suche nach einer ge-
eigneten Vertretungskraft. bleibt die Kindertages-
pflege ein familiäres setting, wenn die gesamtzahl
der Verträge massiv angehoben wird?

 
  

 

Die Kindertages-
pflege ist ein

wichtiger Baustein
im Betreuungs- und

Bildungsangebot
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2 Zum aufgabenspektrum der
fachberatung Kindertagespflege
insbesondere Kapitel 4  „empiri-
sche Vielfalt der fachberatung.
aufgabenspektrum und organi-
sation“ in der studie „Qualitäts-
bedingungen von fachberatung
Kindertagespflege“ 
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bei der Möglichkeit von zehn oder 15 betreuungsver-
trägen wird bei Überlegungen zur Höhe der laufen-
den geldleistung schnell davon ausgegangen, dass
eine erhöhung nicht erforderlich ist, da die Kinderta-
gespflegeperson durch die anzahl der betreuungs-
verträge über ein auskömmliches einkommen ver-
fügt. in nrW fördern Kindertagespflegepersonen im
durchschnitt 3,8 tageskinder. eine leistungsgerechte
Vergütung darf sich daher nicht an zehn oder 15 be-
treuungsverträgen orientieren. der landesverbrand
Kindertagespflege nrW empfiehlt die beibehaltung
der bisherigen anzahl der betreuungsverträge.

Kriterien für Landeszuschuss der landeszu-
schuss für Kinder in Kindertagespflege erhöht sich
und wird jährlich fortgeschrieben (§ 24). für die Kom-
munen werden die Kriterien, die das Jugendamt zum
erhalt des Zuschusses bestätigen muss, umfangrei-
cher und transparenter.
so hat die Zahlung der laufenden geldleistung an die
Kindertagespflegeperson bereits während der einge-
wöhnungsphase des Kindes zu erfolgen. die Kinder-
tagespflegeperson erhält zudem einen betrag für
mindestens eine stunde pro betreuungswoche für
mittelbare bildungs- und betreuungsarbeit. die Kri-
terien leisten einen wichtigen beitrag zur Vereinheit-
lichung der Qualität der Kindertagespflege in nrW.

Landesförderung der Fachberatungdie landes-
förderung der fachberatung ist für die Kindertages-
pflege in nrW ein novum und verdeutlicht deren
schlüsselfunktion bei der Weiterentwicklung und si-
cherung der Qualität. die auszahlung von 500 euro
an die fachberatung pro Kindertagespflegeperson
sollte gekoppelt sein an einen vorgegebenen Perso-
nalschlüssel fachberater/in zu Kindertagesperson. 
der landesverband Kindertagespflege nrW emp-
fiehlt einen Personalschlüssel von 1:60 in der klassi-
schen Kindertagespflege und für die beratung und
begleitung von großtagespflegestellen von 1:40. oh-

ne vorgegebenen rahmen könnte die gefahr beste-
hen, dass der Qualitätsanspruch an bedeutung ver-
liert und die anzahl der Kindertagespflegepersonen
pro fachberater/in steigt.

Interkommunaler Ausgleich Kindertagespflege
findet nicht immer am Wohnort der eltern statt. da-
her greift die Möglichkeit des kommunalen aus-
gleichs lebenswirklichkeiten in nrW auf und verein-
facht für alle beteiligten das Verfahren.
gleichbehandlung bei elternbeiträgen es gibt immer
noch Kommunen, in denen sich die Höhe und staffe-
lung der elternbeiträge für Kindertageseinrichtun-
gen und für Kindertagespflege unterscheiden. damit
verursachen gleichrangige Kindertagesbetreuungs-
angebote bei eltern unterschiedliche Kosten. es war
schon lange überfällig, diese ungleichheit zu been-
den. der gesetzesentwurf kommt dem nach und gibt
vor, dass die beiträge einander entsprechen sollen. 

Vereinbarungen zu Betreuungsangeboten
Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kinder-
tagesbetreuung in nrW einschließlich der Qualifizie-
rung und fachberatung ist nur erfolgreich, wenn alle
akteure einbezogen werden. der
landesverband Kindertagespflege
nrW begrüßt daher, dass seine be-
teiligung sichergestellt ist.
im neuen Kibiz wird die Kindertages-
pflege erstmals als gleichrangiges Kin-
dertagesbetreuungsangebot durch-
gängig mitgedacht. Änderungsbedarf
sieht der landesverband Kindertages-
pflege nrW insbesondere bei der be-
absichtigten ausweitung der betreu-
ungsverträge, die der Verband als sehr
kritisch betrachtet. insgesamt beurteilt der landesver-
band Kindertagespflege nrW den vorliegenden geset-
zesentwurf für den bereich Kindertagespflege als qua-
litativ und inhaltlich hochwertig. ◼

eit 01.08.2019 ist Philipp Stempel (foto links) neuer Presse-
sprecher und referent für Öffentlichkeitsarbeit beim städte-

und gemeindebund nrW. er tritt die nachfolge von Hauptrefe-
rent Martin Lehrer M.A. (foto rechts) an, der den bereich Kom-
munikation sowie die redaktion der Verbandszeitschriften seit
april 1997 betreut und seit anfang 1998 geleitet hatte. Philipp
stempel (47) stammt aus dinslaken und war nach seinem studi-
um der sozialwissenschaften als online-redakteur bei der „rhei-
nischen Post“ tätig. im Mai 2016 wechselte er zum städte- und
gemeindebund nrW, um ein online-Portal zum thema flücht-
lings-integration aufzubauen. 

Stabwechsel in der Pressestelle
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die Praxis der fachberatung für 
Kindertagespflege - ergebnisse aus 
dem forschungsprojekt „Qualitätsbedin-
gungen von fachberatung Kindertages-
pflege“ (Qualfa), von gabriel schoyerer
und Julia Wiesinger, 2017
internet: 
https://www.ksh-muenchen.de/filead

LITERATUR 
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Das Familienzentrum Gemeindekindergarten Zauberwelt in Titz hat bei der
Verleihung des Deutschen Kita-Preises den zweiten Platz in der Kategorie 
„Kita des Jahres“ errungen

Auf Entdeckungsreise in der 
Zauberwelt

ie Zauberwelt, eine einrichtung in trägerschaft
der gemeinde titz im Kreis düren, hat sich im

Wettbewerb mit rund 1.600 teilnehmenden behaup-
tet und erhielt beim finale des deutschen Kita-Prei-
ses in berlin den zweiten Platz. die bewerbungsun-
terlagen - ein Kurzfilm und der auswertungsbericht
vom dreitägigen Vor-ort-besuch durch expert(inn)en -
hatten die 18-köpfige Jury überzeugt. 
sie hob besonders die sehr gute führungskultur und
professionelle teamarbeit hervor. innerhalb des
teams seien die Kompetenzen sinnvoll vernetzt, und
die gemeinsame Haltung sei geprägt durch einen po-
sitiven blick auf Kinder und ihre familien. 
das familienzentrum der landgemeinde titz versteht
sich auch als kommunalpolitischer akteur und enga-
giert sich für die bewältigung aktueller gesellschaftli-
cher Herausforderungen wie die integration geflüchte-
ter familien. sehr beeindruckend fand die Jury zudem,
wie Kinder, eltern und fachkräfte an der konzeptionel-
len Weiterentwicklung der einrichtung beteiligt sind. 

Multifunktionale Einrichtung das team des vom
land nrW zertifizierten familienzentrums hatte in der
Vergangenheit bereits mehrere Zertifikate, die zum
Konzept des Hauses passen, erworben: Haus der klei-

nen forscher, familylab, Kita-Weiterbildungszertifikat
und bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt er-
nährung. in der fünfgruppigen einrichtung mit 108
Kindern von zwei bis sechs Jahren sind die gruppen-
und nebenräume nach unterschiedlichen schwer-
punkten eingerichtet: atelier, Werkstatt, tischspielbe-
reich, bauraum, Zahlenwerkstatt, forscherraum, licht-
und ruheraum, rollenspielraum, bibliothek, kleiner
und großer bewegungsraum, Kindercafé und ein groß-
zügiges außengelände. Jede Kollegin betreut einen
funktionsbereich gemäß ihrer stärke und Kompetenz. 
im gemeindekindergarten Zauberwelt leben die er-
zieherinnen eine beziehung auf augenhöhe mit Kin-
dern und erwachsenen. die pädagogischen fachkräfte
regen bewusst den selbstbildungsprozess der Kinder
an und geben ihnen die Möglichkeit, ihren bewe-
gungs- und entscheidungsraum zu erweitern. sie sind
sich sicher, dass autonome Kinder eigenständig ent-
scheidungen treffen, ihr eigenes Weltbild entwickeln
und damit bestens auf die anforderungen des lebens
vorbereitet sind. 

Freie Gruppenwahl aufgrund dieser pädagogi-
schen sichtweise hat sich das Zauberweltteam für
das offene Konzept mit stammgruppen entschieden.

D

Jessika Esser ist 
stellv. leiterin des 
gemeindekinder-
gartens Zauberwelt titz

Gerta Cremers ist 
leiterin des gemeinde-
kindergartens 
Zauberwelt titz

DIE AUTORINNEN

Das Team des
Gemeindekindergartens

Zauberwelt Titz freute
sich über den zweiten
Platz beim Deutschen

Kita-Preis
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die Kinder erleben viel freiraum, allerdings auch ge-
borgenheit und Zugehörigkeit. die achtung eines je-
den Menschen mit seinen unterschiedlichen bega-
bungen, fähigkeiten und bedürfnissen stehen im
Mittelpunkt des Kindergartenalltags. 
Partizipation ist ein weiterer bestandteil der pädago-
gischen arbeit. die erzieherinnen ermutigen die Kin-
der, ihre rechte wahrzunehmen, jederzeit ihre Mei-
nung frei zu äußern und mitzubestimmen. deshalb
ist auch der Kinderbeirat ein wichtiges gremium im
gemeindekindergarten Zauberwelt geworden. 
am 13. Mai 2019 fand in berlin die Preisverleihung
statt, an der das gesamte Zauberweltteam teilnahm.
dort erhielten der titzer bürgermeister Jürgen frant-
zen und Zauberwelt-leiterin gerta Cremers die tro-
phäe und den scheck über 10.000 euro aus der Hand
von bundesfamilienministerin dr. franziska giffey
und dKJs-schirmherrin elke büdenbender. 

Großer Bahnhof in Titz nach der rückkehr aus
berlin erwartete die gewinner ein phänomenaler
empfang mit getränken und Musik von Kindergar-
tenkindern, familien und ratsmitgliedern am titzer
rathaus-Vorplatz. ende Juni 2019 fand die regionale
Preisverleihung für alle bewohner/innen der landge-
meinde mit den Kindergartenkindern, deren familien
und zahlreichen ehrengästen der region statt. 
dort wurde die urkunde an die leiterin gerta Cremers
überreicht. alle Kindergartenkinder erhielten ihre Kita-
Preis-Medaille und die Plakette wurde an den eingang
des gemeindekindergartens Zauberwelt angebracht.
ein fröhliches Kinderfest mit vielen spielaktionen und
schattenplätzen unter den bunten sonnenschirmen
rundete die Preisverleihung ab. ◼

Bei der regionalen Preisverleihung
in Titz feierten die Kinder der
Zauberwelt gemeinsam mit Eltern
und Gästen aus der Gemeinde

Für den zweiten
Platz gab es 

die Trophäe des
Kita-Preises

    

    

  
  

  

  

 

    
           

       
          

       

           

ad berleburg erhält den deutschen nachhaltigkeitspreis in
der Kategorie „Kleinstädte und gemeinden“. „das ist für

uns eine bestätigung, dass der Weg, den wir in den vergange-
nen Jahren eingeschlagen haben, der richtige ist“, sagte bür-
germeister bernd fuhrmann nach der bekanntgabe. die Jury,
die nach der nominierung bad berleburgs unter anderem die
Kinder des als naturpark-Kita ausgezeichneten familienzen-
trums „blauland“ besucht hatte (foto), lobte insbesondere die
nachhaltigkeitsstrategie der stadt. bad berleburg setze sich für
den Klima- und artenschutz ein. beispielhaft hierfür stehe die
auswilderung der Wisente. in vielen Kindertagesstätten,
grundschulen und weiterführenden schulen lege die stadt
Wert auf nachhaltige bildung. gleichzeitig werde die digitali-
sierung genutzt, um die attraktivität von Kernstadt und dör-
fern zu erhöhen.

Bad Berleburg nachhaltigste Kleinstadt
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Globale Entwicklungsziele kommunal umsetzen 
Die 17 globalen Entwicklungsziele der Agenda 2030 bieten Anlass und unzählige 
Möglichkeiten, eine lebenswerte und zukunftsfähige Kommune für kommende
Generationen zu gestalten. Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt unter-
stützt Landkreise, Städte und Gemeinden auf diesem Weg.

Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717 - 670 . www.kommunal-global-engagiert.de
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as ist die offene ganztagsschule? die ogs ist
ein freiwilliges angebot, für das sich die eltern

jeweils für ein Jahr entscheiden. sie verfolgt die Ziele
der bildungsförderung und der besseren Vereinbar-
keit von familie und beruf.
„in einer offenen ganztagsschule im Primarbereich
(§ 9 abs. 3 schulg) nimmt ein teil der schülerinnen
und schüler der schule an den außerunterrichtlichen
angeboten teil. die anmeldung bindet für die dauer
eines schuljahres und verpflichtet in der regel zur 
regelmäßigen und täglichen teilnahme an diesen 
angeboten“ (nummer 1.2 des ganztagserlasses).
„im Hinblick auf die teilnahme an außerunterricht-
lichen angeboten in offenen ganztagsschulen stellen
schulen, träger und Kommunen sicher, dass schülerin-
nen und schüler am herkunftssprachlichen unterricht,
an regelmäßig stattfindenden außerschulischen bil-
dungsangeboten (z.b. im sportverein, in der Musik-
schule, beim erlernen eines Musikinstruments), an 
ehrenamtlichen tätigkeiten (z. b. in Kirchen und religi-
onsgemeinschaften, Vereinen und Jugendgruppen) so-
wie an therapien oder an familiären ereignissen teil-
nehmen können. in absprache mit den eltern sorgen
sie dabei dafür, dass die Kontinuität der außerunter-
richtlichen angebote der ganztagsschulen gewahrt

Für einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz sind zusätzliche 
Mittel für Lehr- und Fachkräfte, bauliche Investitionen sowie die Finanzierung
laufender Kosten nötig

Recht auf Ganztag in der Grundschule?

bleibt. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine dauer-
hafte und möglichst vollumfängliche teilnahme an
den ganztagsangeboten gewährleistet und regel und
ausnahme deutlich voneinander unterscheidbar sind.“
(grundlagenerlass zum ganztag seit dem 16.2.2018)
Mehr als 90 Prozent der grundschulen in nrW sind
inzwischen offene ganztagsschulen. im schuljahr
2017/2018 nahmen 300.000 grundschüler/innen
und damit 46 Prozent das angebot in anspruch. der
bedarf liegt nach angaben des grundschulverbands
nrW aber bei 70 Prozent. dabei variiert die nach-
frage stark. in ländlichen regionen liegt sie eher bei
20 bis 30 Prozent, in manchen Vierteln größerer städ-
te jedoch bei 100 Prozent. auch im letzten schuljahr
gingen wieder Hunderte schüler/innen leer aus.

OGS in der Kritik einhellig kritisieren opposition,
eltern-, lehrer- und schulverbände, dass es keine
verbindlichen Qualitätsstandards für die ogs gibt.
es ist nicht einmal vorgeschrieben, dass die betreu-
er/innen über eine pädagogische ausbildung verfü-
gen müssen oder wie viele Kinder maximal in einer
gruppe sein dürfen. 
auch die empfohlene fläche von mindestens drei
Quadratmeter pro Kind wird häufig unterschritten.

Thomas Hein ist
fachbereichsleiter
Jugend, familie und
soziales bei der
stadt gummersbach
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Aktuell wird über 
die Einführung 

eines Rechts-
anspruchs auf einen
Ganztagsschulplatz

diskutiert
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Mancherorts muss das Mittagessen aufgrund von
raumnot in vier schichten eingenommen werden.
die träger der ogs, zumeist die freien Wohlfahrts-
verbände, beklagen eine viel zu geringe finanzielle
ausstattung.

Personal- und Fachkräftemangel seit beginn der
ogs war es nicht einfach, entsprechendes Personal zu
finden, um den betreuungsbedarf in der ogs zu de-
cken. bezüglich der fachkräfte gab es immer Konkur-
renz mit der Kindertagesbetreuung und ihren erheb-
lich besseren arbeits- und finanzierungsbedingungen. 
Mittlerweile haben die Kommunen und freien träger
auch im bereich der Kindertagesbetreuung schwie-
rigkeiten, adäquates Personal zu finden. Verschärft
hat sich die situation aus mehreren gründen. die ge-
burtenrate ist zuletzt deutlich stärker gestiegen als
erwartet. dazu sind seit 2015 überdurchschnittlich
viele familien mit jungen Kindern zugewandert.
gleichzeitig ist der Personalmangel so lange unter-
schätzt worden, dass fachleute damit rechnen, dass
bis 2025 mehr als 300.000 erzieher/innen allein im
Kita-bereich fehlen werden. 
der forschungsverbund deutsches Jugendinstitut/
technische universität dortmund prognostiziert vor
diesem Hintergrund bis zum Jahr 2025 einen Perso-
nalbedarf von bis zu 603.000 pädagogischen fach-
kräften. neben den demografischen Veränderungen
und den bislang nicht erfüllten elternwünschen wird
dabei auch ein verbessertes fachkraft-Kind-Verhält-
nis berücksichtigt.
im selben Zeitraum beenden voraussichtlich nur
274.000 nachwuchskräfte eine berufliche ausbil-
dung oder ein einschlägiges studium und stehen
dem arbeitsfeld der Kindertages- und grundschul-
betreuung zur Verfügung. damit fehlen noch etwa
309.000 Kita-fachkräfte, 15.000 Kindertagespflege-
personen und 5.000 qualifizierte betreuer/innen in
ganztagsschulen.

Und jetzt ein Rechtsanspruch? bezüglich des
rechtsanspruches enthält der Koalitionsvertrag
nrW 2017 bis 2022 folgende aussage: „sollte eine

beteiligung des bundes möglich werden, wollen wir
langfristig den rechtsanspruch auf einen ogs-Platz
ermöglichen.“ auf bundesebene wird ein rechtsan-
spruch bis zum Jahr 2025 angestrebt. unter welchen
bedingungen ein solcher rechtsanspruch formuliert
werden soll, bleibt abzuwarten. 
die finanzierung des offenen ganztags ist kompliziert
und variiert von Kommune zu Kommune. das land
gibt aktuell etwa 1.100 euro und die Kommunen einen
Pflichtbeitrag von derzeit etwa 460 euro pro Kind und
schuljahr. benötigt würden jedoch 3.250 euro, so be-
rechnungen der freien Wohlfahrtspflege nrW.
das deutsche Jugendinstitut hat in zwei szenarien
differenzierte analysen des bedarfs an ganztagsplät-
zen ermittelt. in den berechnungen wird dabei eine
fortschreibung von bedarf und Kosten, ausgehend
vom status Quo und einer linearen jährlichen steige-
rung des angebots an ganztagsplätzen, angenom-
men.
Wenn alle aktuellen elternwünsche in deutschland
durch ein entsprechendes angebot abgedeckt wer-
den sollen, wären demnach 665.000 zusätzliche Plät-
ze nötig. für die schaffung dieser betreuungsplätze
bis zum Jahr 2025 würden insgesamt investitionskos-
ten in Höhe von etwa 3,9 Mrd. euro anfallen und da-
mit rund 656 Mio. euro pro Jahr. 
da ein teil der eltern nur eine verlässliche betreuung
für die Zeit bis maximal 14.30 uhr, also nur eine kurze
Übermittagsbetreuung wünscht, müssten bis 2025
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atthias Kalkreuter (sPd) ist seit 16. Juni 2019 neuer bürgermeister der stadt lage. bei der stichwahl
im Mai setzte er sich mit 61,21 Prozent der abgegebenen stimmen durch. nach seinem abitur am

gymnasium lage und der bundeswehrzeit studierte Kalkreuter Verwaltungswissenschaften und begann
2006 bei der stadt bielefeld eine ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst.
ab 2009 arbeitete der diplom-Verwaltungswirt in verschiedenen Ämtern und betrieben der stadt biele-
feld, unter anderem als teamleiter in der bürgerberatung, als organisationsberater für die technischen
bereiche und als abteilungsleiter straßenreinigung und Winterdienst im umweltbetrieb. sein kommu-
nalpolitisches engagement in lage begann Kalkreuter 2006 zunächst als sachkundiger bürger in aus-
schüssen des rates der stadt. seit 2014 war er Mitglied im lagenser stadtrat.

Neuer Bürgermeister in Lage
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Das Mittagessen
gehört selbst-
verständlich zur
Ganztagsschule
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bei einem fortschreibungsmodell lediglich etwa
322.000 zusätzliche ganztagsplätze geschaffen wer-
den. die investitionskosten belaufen sich bei diesem
Modell auf etwa 1,9 Mrd. euro. Verteilt auf sechs Jahre
sind dies 319 Mio. euro pro Jahr.
neben den reinen investitionskosten bis zum Jahr
2025 werden nach abschluss des ausbaus der ganz-
tagsbetreuung jährliche betriebskosten anfallen, die
im szenario 1 bei 2,6 Mrd. euro und im szenario 2 bei
1,3 Mrd. euro liegen werden.

Was fordert die NRW-Schulministerin? „ein
rechtsanspruch auf einen ganztagsplatz ist wün-
schenswert. nach wie vor ist völlig offen, unter welchen
bedingungen dieser rechtsanspruch umgesetzt wer-
den soll. dafür wissen schon jetzt alle beteiligten, dass
die veranschlagten zwei Milliarden euro zur umset-
zung eines solchen rechtsanspruchs bei Weitem nicht
auskömmlich sein werden“, sagt Yvonne gebauer.
„die zwei Milliarden euro für ganz deutschland kön-
nen nicht mehr als eine anschubfinanzierung sein, die
weitere finanzierung ist bisher völlig ungeklärt. dies
muss auch die bundesregierung endlich deutlich kom-
munizieren - hier wünsche ich mir von der bundesre-
gierung ehrlichkeit“, so die nrW-schulministerin wei-
ter. Von der Höhe der bundesmittel hänge am ende
maßgeblich ab, inwieweit verbindliche Qualitätsstan-
dards für die ogs eingeführt werden könnten.

Ausblick die situation in der ogs ist bereits jetzt
schon zu großen teilen ungenügend. dabei wurde im
bisher beschriebenen noch nicht auf raumprobleme
- ruheräume, fachunterrichtsräume, speiseräume
und bewegungsräume -, ausbauschwierigkeiten auf-
grund fehlenden Platzes für erweiterungen in der
umgebung oder das thema inklusion und berücksich-
tigung des elternwillens eingegangen. Zusätzlich be-
finden sich viele Kommunen in einer angespannten
finanziellen situation. auch die lage auf dem bausek-
tor - Kostensteigerungen aufgrund hoher nachfrage
bei Wohnungsbau sowie neu- und umbauten von Ki-
tas – ist zurzeit ungünstig. 
da gehört es zur ehrlichkeit dazu, einen rechtsan-
spruch auf einen ogs-Platz, so wünschenswert er
auch ist, von besseren bedingungen abhängig zu ma-
chen. Zunächst muss es darum gehen, auskömmliche
strukturen zu schaffen, damit die ogs das verwirkli-
chen kann, was sie versprochen hat. gleichzeitig
müssen erhebliche anstrengungen unternommen
werden, möglichst bald mehr fachpersonal - lehr-
kräfte, sozialpädagogen und erzieher – sowie ausrei-
chend raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.
der zukünftige bedarf muss in absprache mit den el-
tern langfristig ermittelt werden. bund und land dür-
fen die Kommunen hierbei nicht länger unterfinanziert
„im regen stehen“ lassen. dies wird der gradmesser
für den Willen zum rechtsanspruch der übergeordne-
ten behörden sein, an dem sie gemessen werden. ◼

Die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und
Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) hat ein
Modulbaukonzept zur Erstellung von zukunftsweisenden
Kindertagesstätten entwickelt

Die Zukunftskita aus Holz

n den vergangenen sieben Jahren hat die biele-
felder gesellschaft für Wohnen und immobilien-

dienstleistungen mbH (bgW) mehr als 700 Kinder-
betreuungsplätze geschaffen. seit 2012 hat sie
zwölf Kindertagesstätten nach dem von ihr entwi-
ckelten Konzept der Zukunftskita errichtet und an
unterschiedliche träger vermietet. 
seit dem 1. august 2013 besteht in deutschland für
jedes Kind ab dem ersten lebensjahr ein rechtsan-
spruch auf einen betreuungsplatz. Viele Kommu-
nen waren dadurch in der situation, innerhalb kur-
zer Zeit zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung
stellen zu müssen - und das bei zumeist ange-
spannter Haushaltslage. so fehlten noch ende 2012
im ostwestfälischen bielefeld etwa 1.000 Kitaplät-
ze. als Partner der stadt hat hier die bgW, das mit
rund 11.600 Wohnungen größte bielefelder unter-
nehmen der immobilienwirtschaft, erheblich zur
lösung des Problems beigetragen. 

Modulare Bauweise da mit einer konventionel-
len Massivbauweise keine kurzen bauzeiten zu rea-

I

Jörg Höfel ist leiter
finanzierung / kfm.
Projektierung bei
der bgW 
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lisieren gewesen wären, hat die bgW das Konzept
der Zukunftskita entwickelt. dabei handelt es sich
um gebäude in modularer Holzständerbauweise,
die aufgrund des hohen grades an Vorfertigung in-
nerhalb von sechs Monaten aufgestellt werden
können und sofort bezugsfertig sind. 
aufgrund der Zweigeschossigkeit beträgt der be-
darf an grundstücksfläche für die barrierefrei er-
richteten Kindertagesstätten lediglich etwa 1.350
Quadratmeter. Mit einer Hauptnutzfläche von 560
Quadratmetern bietet die Zukunftskita Platz für 60
Kinder in drei gruppen - zwei altersgemischte und
eine für unter dreijährige. die Zukunftskita mit
fünf gruppen verfügt über eine Hauptnutzfläche
von rund 1.000 Quadratmetern. 

Niedrige Betriebskosten bei der Planung des
baumoduls spielten der aspekt der nachhaltigkeit
und der verantwortungsvolle umgang mit den res-
sourcen eine wesentliche rolle. die gebäude wer-
den im Passivhausstandard errichtet und benöti-
gen pro Quadratmeter und Jahr maximal 15
Kilowattstunden Heizenergie, sodass die betreiber
der Kindertagesstätten von den äußerst niedrigen
betriebskosten profitieren. 
die bgW hat den Passivhausstandard durch meh-
rere Maßnahmen erreicht. durch die Holzbauweise
lassen sich große dämmstärken einfach und kos-
tengünstig umsetzen. darüber hinaus sind lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung einge-
baut worden. die energiegewinnung ist über
fernwärme, erdgas oder erdwärme möglich. neben
dem geringen energieverbrauch zeichnen sich die
gebäude durch ein behagliches raumklima und ei-
ne gute luftqualität aus, die durch die kontrollierte
lüftung erreicht wird. 
stellvertretend für alle Kindertagesstätten ist die
erste fertiggestellte Zukunftskita von der Passiv-
haus dienstleistung gmbH darmstadt untersucht
und als Passivhaus zertifiziert worden. als Vorreiter

für den Klimaschutz ist das Konzept der Zukunftski-
ta zudem im Mai 2015 von dem damaligen nrW-
umweltminister Johannes remmel im rahmen der
landesinitiative „Klimaexpo.nrW“ ausgezeichnet
worden.

Problemlose Umnutzung die von der bgW ent-
wickelte Kita verfügt auch über ein nachnutzungs-
konzept. die Holzbauweise ermöglicht einen ver-
gleichsweise einfachen umbau, da man keine
Wände abreißen, sondern sie abbauen und an an-
derer stelle wieder einbauen kann. sollte der bedarf
an betreuungseinrichtungen für Kinder zurückge-
hen, ist dadurch beispielsweise eine nutzung als
Wohnung, büro, stadtteilzentrum oder für gewerb-
liche freizeitangebote denkbar. die hocheffiziente
gebäudehülle bleibt dabei ebenso wie mindestens
40 Prozent der tragenden innenwände erhalten.
trotz der vorgegebenen modularen bauweise ist es
möglich, jeder Kindertagesstätte durch unter-
schiedliche fassadengestaltungen ein individuelles
erscheinungsbild zu verleihen. die künftigen Kita-
betreiber können zudem unter verschiedenen Kü-
chenvarianten wählen. 
im grundmodul ist eine Hauptküche mit Vorrats-
raum und ausreichendem Platzbedarf bei Warman-
lieferung der Mahlzeiten vorgesehen. falls das es-
sen in der Kita gekocht werden soll, gibt es zwei
aufwändigere Varianten, für die baubedingt Mehr-
kosten anfallen. auch bei der gestaltung der au-
ßenanlagen und der installation der elektrotechni-
schen anlagen, die in der basisausstattung der
Zukunftskita enthalten sind, besteht die Möglich-
keit, ergänzende ausstattungsbestandteile gegen
aufpreis zu beauftragen.

Steigendes Interesse Zehn Kindertagesstätten
hat die bgW in bielefeld bereits nach dem Modell
der Zukunftskita errichtet, zwei weitere wurden in
der benachbarten stadt gütersloh gebaut. im som-

mer 2020 wird die 13. Zu-
kunftskita mit fünf grup-
pen bezugsfertig sein. das
Konzept stößt aber auch
außerhalb der region ost-
westfalen-lippe auf gro-
ßes interesse. so sind auf
der grundlage der von der
bgW entwickelten Pläne
drei Kindertagesstätten in
bochum, zwei in Hannover
und eine in flörsheim ent-
standen. es besteht die
Möglichkeit, eine lizenz
für die umfangreiche Pla-
nung inklusive ausschrei-
bungsunterlagen zu erwer-
ben. ◼

Die Zukunftskita kann
aufgrund ihrer
Systembauweise schnell
und kostengünstig 
errichtet werden
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Auch die
Innenausstattung der

Zukunftskita  folgt
einem klaren Konzept

StGrat_9_19_Aktuell.qxp_Layout 1  23.08.19  12:59  Seite 25



26 stÄdte- und geMeinderat 9/20�9 

Die Stadt Leverkusen hat gute Erfahrungen mit Bau-, Qualitäts- und
Ausstattungsstandards für Kindertagesstätten gemacht und will diese
weiterentwickeln

Einheitliche Standards für den
Bau von Kitas

eit 2011 arbeitet der fachbereich gebäudewirt-
schaft der stadt leverkusen bereits mit einheitli-

chen standards für den bau von Kindertagesstätten.
auch die ausstattung mit Möbeln sowie die Planung
der außenanlagen erfolgen nach klaren festlegun-
gen. Ziele der einführung waren:

•  erhöhung der Planungssicherheit,
•  Weitergabe und dokumentation von erkenntnis-

sen und erfahrungen,
•  Verringerung von fehlerquellen und reduzierung

der baukosten,
•  stärkere orientierung der anforderungen an Ma-

terialien, details und ausführungen an den in-
standhaltungs- und bewirtschaftungskosten (le-
benszyklusbetrachtung).

auf diesem Weg sollten die betriebs- und bewirt-
schaftungskosten dauerhaft gesenkt, die technische
Verfügbarkeit der anlagen gesichert sowie gebäude
und anlagen langfristig werterhalten werden. es
galt, verbesserte rahmenbedingungen für einen
zeitgemäßen Kita-betrieb zu schaffen. 
durch eine fachbereichsübergreifende arbeitsgrup-
pe - Hochbau, grünflächen, reinigung, Kinder und

S Jugend, Medizinischer dienst sowie sicherheitstech-
nischer dienst - wurden die standards diskutiert und
für verschiedene themenbereiche festgelegt.

Kostenbewusstes Planen und Bauen Vor bau-
beginn bildet eine möglichst abgeschlossene Planung
eine verlässliche grundlage und gibt Verhandlungs-
sicherheit und -spielraum im Vergabeverfahren. die
frühzeitige beteiligung eines brandschutzsachver-
ständigen und bodengutachters ist stets zu beachten. 
Wiederkehrende grundrisse und details vereinfa-
chen die arbeitsvorgänge. Zu bevorzugen sind stan-
dardisierte bauteile, da aufwendige einzelbauteile
eine erhöhte liefer- und baustellenlogistik zur folge
haben. Zudem sollten möglichst geringe spannwei-
ten im Massivbau und ein klares achsraster im ske-
lettbau eingehalten werden. die Minimierung von
gebäudevolumen im erdreich - untergeschosse - ist
unter wirtschaftlichen aspekten anzustreben.

Bauwerk und Baukonstruktion im bereich bau-
werk und baukonstruktion wurden anforderungen
und festlegungen bezüglich der bauteile getroffen.
Weitere standards beziehen sich auf die bereiche
brandschutz, Wärmeschutz, raumakustik, belich-

Maria Kümmel ist
fachbereichsleiterin
gebäudewirtschaft
der stadt leverkusen

DIE AUTORIN

Kindertagesstätten in
der Stadt Leverkusen

müssen nach
bestimmten

Mindeststandards
errichtet werden
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atrick Haas (sPd) ist seit 18. Juni 2019 neuer bürgermeister der stadt stolberg.
Zuvor war der 38-Jährige bei der stichwahl mit gut 58 Prozent der abgegebenen

stimmen gewählt worden. Haas studierte nach seinem abitur in stolberg und dem
ersatzdienst zunächst Chemie in aachen. nach seinem diplom absolvierte er eben-
falls in aachen noch ein lehramtsstudium der Chemie und biologie. sein referen-
dariat führte ihn nach Jülich, bevor er 2017 als lehrer an das gymnasium baesweiler
ging. sein kommunalpolitisches engagement begann Haas 2009 als ratsmitglied
in stolberg. er war Vorsitzender des schulausschusses und später des ausschusses
für soziales und generationengerechtigkeit. Von 2014 bis 2017 war er zudem stell-
vertretender bürgermeister der Kupferstadt stolberg.

Neuer Bürgermeister in Stolberg
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tung, außenwände und fassade, außentüren und
fenster, sonnen- und blendschutz, dächer und de-
cken, innenwände, bodenbeläge sowie treppen.

Gebäudetechnik standards im bereich der gebäu-
detechnik betreffen unter anderem abwasser- und
Wasseranlagen, Wärmeversorgungsanlagen, luft-
technische anlagen, gebäudeleittechnik, elektro-
technische anlagen, fernmelde- und it-anlagen so-
wie gefahrenmelde- und alarmanlagen.

Außenanlagen im bereich der außenanlagen ist
auf die berücksichtigung von erhaltenswerten bäu-
men und Vegetationsflächen zu achten, welche im
sommer auch schatten bieten können. Mit blick auf
die Pflegekosten sind Pflanzflächen zugunsten von
rasenflächen zu reduzieren. Pflanzungen sollten ent-
sprechend funktionsgerecht und bestandssichernd
angelegt sowie der spätere Pflegeaufwand – schnitt-
maßnahmen, Verjüngen und auslichten – minimiert
werden. auf Versiegelung sollte möglichst verzichtet
werden.

Reinigung breiten raum nehmen auch die anfor-
derungen für eine optimierte reinigungstechnische
Planung und ausführung ein. grundsätzlich sind die
bewirtschaftungskosten eines objektes frühzeitig
bei der bauplanung zu berücksichtigen. denn opti-
male Voraussetzungen für die reinigung sparen nicht
nur Kosten, sondern tragen auch langfristig zur Zu-
friedenheit der nutzer/innen bei. funktionalität und
gestaltungsqualität müssen dabei nicht in Wider-
spruch zu reinigungstechnischen anforderungen ste-
hen. im idealfall kann beides gleichermaßen berück-
sichtigt werden.
bei der grundrissgestaltung muss ein Maschinenein-
satz möglich sein. im eingangsbereich sollten
schmutzfangmatten vorgesehen werden. auch im
bereich der fassaden ist bereits bei der Planung auf
eine wirtschaftliche reinigungsmöglichkeit zu ach-

Für den Wickelraum
sehen die Standards

etwa eine Tiefe 
von 110 Zentimetern 

für die Wickel-
kommode vor

ten. fenster sollten sich vom raum aus öffnen und
reinigen lassen. bei bodenbelägen sind dunkle, me-
lierte oder gemusterte beläge zu empfehlen. Pro-
blematisch sind noppenbeläge. beim Mobiliar und
bei einbauten ist auf eine bodenfreiheit von 15 Zen-
timetern zu achten. für eine optimale reinigung zu
bevorzugen sind glatte flächen.
bei der Planung von außenanlagen ist in bezug auf
die reinigung auf eine gute befestigung der Zugangs-
wege zu achten. Vordächer und schmutzroste vor ein-
gängen sowie Müllbehälter sind vorzusehen.
alle Kindertagesstätten in der stadt leverkusen wur-
den seit 2011 mit diesen standards geplant. die betei-
ligten sind sich einig, dass sie sich vollumfänglich be-
währt haben. derzeit tagt die arbeitsgruppe erneut,
da die standards aktualisiert werden sollen. ◼
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Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt –
doch wie verhält es sich mit der für Kommunen wichtigen Steuer und wie soll eine
Reform aussehen?

Reform der Grundsteuer einfach erklärt 

ie grundsteuerreform bewegt die gemüter –
spätestens seit dem urteil des bundesverfas-

sungsgerichts, welches das bisherige system der
grundbesteuerung für verfassungswidrig erklärt
hat. innerhalb des breiten Medienechos auf die re-
formdebatte ist immer wieder festzustellen, dass
bestimmte aspekte verkürzt oder vermischt darge-
stellt werden, die eigentlich ausführlicher oder dif-
ferenzierter erläutert gehörten. das führt zu Verun-
sicherung bei Kommunen und bürger(inne)n.
als gläubiger der grundsteuer müssen die Kommu-
nen ein vitales interesse daran haben, für mehr Klar-
heit zu sorgen. der beitrag wendet sich daher vor
allem an ratsmitglieder. Jenseits von details sollen
die wesentlichen Zusammenhänge der reform dar-
gestellt werden mit dem Ziel, den bürger(inne)n
sachgerecht und differenziert auskunft geben zu
können.

Was wird reformiert und warum? reformiert
werden muss in erster linie nicht die grundsteuer
als solche – also das grundsteuergesetz –, sondern
das bewertungsgesetz (bewg), auf dem die grund-
steuer aufbaut. nach dem bewg werden sogenann-
te einheitswerte ermittelt, welche den Wert inlän-
dischen grundbesitzes repräsentieren. das - im

Übrigen seit Jahrzehnten bekannte - Problem ist,
dass diese einheitswerte bis heute auf völlig veral-
tete Wertverhältnisse abstellen: in Westdeutsch-
land auf diejenigen von 1964; in ostdeutschland so-
gar auf Werte von 1935. 
das bewg sieht eine regelmäßige anpassung der
Wertverhältnisse vor. diese sogenannte Hauptfest-
stellung soll eigentlich alle sechs Jahre erfolgen. die
ermittlung der einheitswerte war nur so aufwän-
dig, dass bund und länder die aktualisierung
schlicht immer weiter aufgeschoben haben - bis
heute.
dass dieses Vorgehen verfassungswidrig ist, über-
rascht aus fachlicher sicht wenig. denn die tatsäch-
lichen Wertverhältnisse sehen heute ganz anders
aus als 1935/1964. die folge: Viele bürger/innen
zahlen zu viel oder zu wenig steuern, weil ihre im-
mobilie im Verhältnis zu anderen zu hoch oder zu
niedrig bewertet wird – gemessen an aktuellen
Wertverhältnissen, die den einheitswerten eigent-
lich zugrunde liegen müssten.

Wie ist der Zeitplan? das bundesverfassungsge-
richt hat dem gesetzgeber bis ende 2019 Zeit gege-
ben, neue rechtliche grundlagen für die bewertung
zu schaffen. Weil es aber anerkennt, dass die umset-

Carl Georg Müller 
ist referent für 
finanzen beim 
städte- und 
gemeindebund nrW
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Über die Reform der
Grundsteuer wird viel

berichtet und
geschrieben
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Ob Hackerangriff, Verlust von sensiblen Daten, Klick auf infizierte 
E-Mail: Cyber-Risiken drohen in praktisch allen digitalisierten 
Prozessen von Kommunen – und sie wachsen mit zunehmender 
Digitalisierung und Vernetzung. 

Zum Schutz ihrer kommunalen Mitglieder hat die GVV-Kommunal- 
versicherung darauf reagiert und in Zusammenarbeit mit dem 
IT-Dienstleister Hiscox eine Cyber-Versicherung speziell für Kom-
munen und kommunale Unternehmen entwickelt. Sie übernimmt 
alle Cyber-Eigenschäden wie z. B. die Kosten der Datenwieder-
herstellung oder Lösegeld bei einer Cyber-Erpressung. Bei einer 
Datenrechtsverletzung sind die Kosten der anwaltlichen Prüfung 
von datenschutzrechtlichen Informationspflichten ebenfalls um-
fasst. Bei einer Betriebsunterbrechung wegen eines Cyber-An-
griffs besteht Versicherungsschutz für eine Entschädigung im ver-
einbarten Umfang. Als Besonderheit entfällt durch die pauschale 
Tagessatzentschädigung bei Kommunen zudem der Nachweis des 
konkreten Betriebsunterbrechungsschadens.

Weil nach einem Angriff jede Minute zählt, um die Auswirkungen 
zu begrenzen, bietet die Cyber-Police von GVV-Kommunal zusätz-
lich ein Servicepaket, das über die reine Versicherungsleistung 
hinausgeht. Dazu gehören u. a. Präventivmaßnahmen wie z. B. 
Schulungen oder die Entwicklung eines exklusiven Krisenplanes 
für den Fall der Fälle. Im Ernstfall werden die Geschädigten durch 
eine telefonische Soforthilfe unterstützt. Erfahrene Cyber-Kriesen- 
experten helfen hierbei, die Ursachen des Zwischenfalls schnellst-
möglich ausfindig zu machen und zu beseitigen.

Mit dem neuen Cyber-Produkt bietet GVV-Kommunal ihren Mit- 
gliedern auch die Möglichkeit, mit Hilfe des sogenannten cysmo®- 
Checks ihre von außen sichtbare IT-Angriffsoberfläche in Echtzeit 
bewerten zu lassen. Aktuelle Bedrohungen wie DDoS, Phishing, 
Exploits, Data Breaches und mehr werden dabei berücksichtigt und 
in einer Live-Risikoeinschätzung bewertet. Durch das Verfahren 
werden diverse online einsehbare Informationen, die potenzielle 
Angriffspunkte darstellen, erfasst und bewertet.

Anzeige

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952–958
50933 Köln
Telefon: 0221 4893-0
E-Mail: info@gvv.de

Bei Ersatzansprüchen Dritter: die Cyber-Haftpflichtversicherung

GVV-Kommunal: kompetenter Partner in der digitalen Welt

Über die Absicherung von eigenen Schäden hinaus können Kom-
munen und kommunale Unternehmen sich mit einer Cyber-Haft-
pflichtversicherung gegen Ersatzansprüche Dritter absichern, die 
durch einen Cyber-Zwischenfall entstehen. Eingeschlossen ist hier 

eine Werbehaftpflicht, die bei einer Verletzung von Urheber- und 
Persönlichkeitsrechten, z. B. Bildrechten auf der Website, weiter-
hilft. Die Cyber-Haftpflichtversicherung wird als Zusatzoption zur 
allgemeinen kommunalen Haftpflichtversicherung angeboten.

www.gvv.de/cyber-versicherung
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zung und damit die tatsächliche neubewertung sehr
aufwändig ist  - immerhin geht es um rund 35 Mio.
einheiten in deutschland -, hat der gesetzgeber bis
ende 2024 Zeit, das neue recht umzusetzen. ab 2025
muss dann auf basis der erneuerten Werte besteuert
werden.

Wie funktioniert die Grundsteuer heute? die
meisten Missverständnisse in der aktuellen debatte
entstehen, weil man sich nicht die Zeit nimmt, diese
frage richtig zu erklären und zu verstehen. grundlage
für die grundsteuer sind sogenannte grundsteuer-
messbeträge. das ist nichts anderes als eine Verrech-
nung des einheitswertes mit der sogenannten
grundsteuermesszahl. durch sie wird der einheits-
wert um ein Vielfaches reduziert. 
für die Verrechnung sind die finanzämter zuständig,
die das ergebnis den gemeinden mitteilen. der Mess-
betrag ist für die gemeinden der ausgangspunkt. sie
wenden nur noch ihren örtlich beschlossenen grund-
steuer-Hebesatz auf den Messbetrag an. Heraus
kommt die steuer in euro. dieses Verfahren ist bei al-
len bebauten grundstücken gleich.

Finanzämter
Einheitswert x Messzahl = Messbetrag


Gemeinden

Messbetrag x Hebesatz = Steuer

Wichtig ist: Man kann aus der Höhe des einheitswer-
tes nicht ohne weiteres auf die Höhe der steuer
schließen. es sind nämlich zwei weitere Variablen im
spiel: die Messzahl und der Hebesatz. Vergrößern
sich auf der einen seite die einheitswerte, werden
umgekehrt aber die Messzahl und/oder der Hebesatz
entsprechend gesenkt, ist die steuerlast im ergebnis
insgesamt die gleiche.

Welche Modelle werden diskutiert? theore-
tisch könnte der gesetzgeber das jetzige recht im
Wesentlichen so belassen und einfach nur die in den
vergangenen Jahrzehnten unterbliebenen Wertan-
passungen vornehmen. es besteht indes einigkeit,
dass man aus den fehlern der Vergangenheit lernen
und das zu komplexe einheitswertsystem durch ein
einfacheres ersetzen will, das leichter umsetzbar ist
– auch mit blick auf seine regelmäßig notwendige
aktualisierung.
aktuell werden ein sogenanntes wertabhängiges
Modell und ein flächenmodell diskutiert. die bun-
desregierung hat mit ihren entwürfen auf das erstere
gesetzt. es wird aber zugleich auch eine länderöff-
nungsklausel geben, die die umsetzung eigener Mo-
delle auf landesebene gestattet. bayern hat bereits an-
gekündigt, sein favorisiertes flächenmodell zu regeln.
das wertabhängige Modell will weiterhin den Wert
des gebäudes zum ausgangspunkt der besteuerung

nehmen. die ermittlung der künftigen Werte wird
aber deutlich einfacher möglich als bislang. bei be-
bauten grundstücken werden voraussichtlich unter
anderem fläche, bodenrichtwerte, baujahr und
durchschnittliche nettokaltmieten eine rolle spie-
len.
das flächenmodell macht die besteuerung im We-
sentlichen von der gebäude- und grundstücksfläche
abhängig. Variiert werden könnte dieser Maßstab
dem Vernehmen nach zusätzlich durch pauschale
Werte, die auf die nutzungsart des grundstücks
oder gebäudes abstellen.

Wie sind diese Modelle zu bewerten? eine ab-
schließende bewertung kann erst auf basis endgül-
tiger regelungen erfolgen. die folgenden grundle-
genden unterschiede lassen sich aber bereits heute
festhalten:

•   Verwaltungsaufwand: die befürworter des flä-
chenmodells werben vor allem mit seiner leichte-
ren umsetzbarkeit – und haben damit zumindest
teilweise recht. die fläche ist leichter zu ermitteln
als eine wertbasierte größe und muss zudem
nicht in regelmäßigen abständen überprüft und
angepasst werden, sondern nur dann, wenn sich
die fläche tatsächlich auch ändert. 

    allerdings gibt es auch viele stimmen, die - zumin-
dest im rahmen der erstbewertung bis 2025 - kei-
nen erheblichen aufwandsrückgang bei der um-
setzung des flächenmodells im Vergleich zum
vereinfachten wertabhängigen Modell erwarten.
das hat auch damit zu tun, das insgesamt mehr
als 35 Mio. einheiten in deutschland neu zu be-
werten sein werden.

•   auswirkung: beide Modelle stehen für völlig un-
terschiedliche schwerpunktsetzungen. soll die be-
steuerung vom Wert abhängen oder nicht? das
hat erhebliche Konsequenzen. geht man nur von
der fläche aus, könnte jemand, der in bestlage
wohnt, ebenso viel steuern zahlen wie jemand in
derselben Kommune, dessen Haus im Übrigen

Die Grundsteuer hängt
nicht allein vom
Hebesatz der
Gemeinden ab
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zwar dieselben Parameter erfüllt, aber nur einen
bruchteil davon wert ist.

    die befürworter des wertabhängigen Modells
meinen deshalb, dass ihr Modell aus gründen der
nachvollziehbarkeit und akzeptanz vorzuziehen
ist. außerdem verweisen sie auf das bundesver-
fassungsgericht. die neuregelung müsse geeignet
sein, so die richter, die „relation der Wirtschafts-
güter zueinander realitätsgerecht abzubilden“. ob
das ein flächenmodell ausschließt, ist fraglich, zu-
mal das gericht dem gesetzgeber einen großen
spielraum zubilligt. in jedem fall erfüllt ein wert-
abhängiges Modell diese Vorgabe aber besser.

Was heißt das alles für die bisherigen grundsteuer-
erträge und für die bürger/innen? spätestens jetzt
kommen wir an einen Punkt, an dem es dringend ei-
ner differenzierten betrachtung bedarf.

Was passiert mit den Grundsteuererträgen?
für die städte und gemeinden spielt die Wahl zwi-
schen den diskutierten Modellen unmittelbar kaum
eine rolle. für sie ist zwar wesentlich, dass die bis-
lang erzielten grundsteuererträge stabil bleiben,
weil die grundsteuer eine ganz wesentliche säule
der kommunalen einnahmen bildet und darüber
schulen, Kitas, straßen und vieles mehr finanziert
werden. doch auch wenn die Modelle ganz unter-
schiedliche Werte (Messbeträge) als ausgangspunk-
te für die gemeinden auswerfen, kann jede gemein-
de ihren örtlichen Hebesatz entsprechend so
anpassen, dass - über alle grundstücke im gemein-
degebiet gerechnet - der ertrag stabil bleibt. das ist
ein schlichtes rechenexempel. die gemeinde kann
also nach beiden Modellen ihre erträge zugunsten
der daseinsvorsorge erhalten.

Wie wirken sich gestiegene Grundstückswer-
te aus? ein gängiges argument in der aktuellen de-
batte, dem häufig nicht oder nicht deutlich genug
widersprochen wird, lautet: ein wertabhängiges Mo-
dell und damit ein Verfahren, bei dem die grund-
steuer abhängig vom Wert der einzelnen immobilien
berechnet wird, führe zu einer erhöhung der grund-
steuer. frei nach der logik: bislang galten die Werte
von 1964, diese sind seitdem - vor allem in großstäd-
ten - stark gestiegen, also muss auch die grundsteu-
er stark steigen, wenn die Werte an das heutige ni-
veau angepasst werden. 
dieser automatismus ist schlicht falsch! die steuer-
höhe ist ebenso von der Messzahl, welche die ein-
heitswerte wieder reduziert, und dem Hebesatz ab-
hängig. dass also die zu erwartende Vervielfachung
der grundstückswerte seit 1964 automatisch auf die
Höhe der steuer „durchschlagen“ würde, wäre nur
dann der fall, wenn Messzahl und Hebesätze nach
der reform unverändert blieben. dies ist definitiv
nicht zu erwarten! 

die entsprechende Presseberichterstattung zu den
auswirkungen der reform, die zum teil bereits auf
fragwürdige „Modellrechnungen“1 bezug nimmt und
derzeit zu einer Verunsicherung vieler steuerzahler/in-
nen führt, muss vor diesem Hintergrund gelesen wer-
den, verliert damit zugleich aber auch ihren schrecken.

im Zuge der reform wird der gesetzgeber die Mess-
zahl im Hinblick auf die neuen Werte anpassen und
das niveau der Messbeträge damit regulieren. We-
gen der angekündigten länderöffnungsklausel geht
das nicht nur bundes-, sondern voraussichtlich sogar
landesweit.
und die gemeinden? steht zu befürchten, dass sie
die reform ausnutzen, in der Hoffnung, sich – mehr
oder weniger unerkannt – das stadtsäckel füllen zu
können? dieses szenario wird ohne jeglichen an-
lass, dafür aber mit schöner regelmäßigkeit unge-
niert in den raum gestellt. es wäre – so der Präsi-
dent des bundes der steuerzahler – „absolut
respektlos, wenn sich die Kommunen die steuerkas-
sen auf dem rücken der Mieter und eigentümer auf-
füllen“.2

dass diese befürchtung offenbar fester teil der öf-
fentlichen debatte ist und damit die fairness als
auch jegliche politische sensibilität der städte und
gemeinden in frage gestellt wird, ist umgekehrt an
respektlosigkeit kaum zu überbieten. dass zur
nachhaltigen finanzierung der daseinsvorsorge die
steuererträge stabil bleiben, ist notwendig und
liegt im interesse der bürger/innen. eine darüber
hinausgehende unbegründete „angstmache“ soll-
ten sich die akteure des reformdiskures schlicht
sparen.
Zusammengefasst heißt das auch für großstädte
wie Hamburg oder München, deren immobilienwer-
te im bundesvergleich an der spitze liegen: für sie
gilt nichts anderes als für alle anderen städte und
gemeinden in deutschland auch – Messzahl und
Hebesätze können so reguliert werden, dass die
steuerlast insgesamt stabil bleibt.

Was heißt das alles für die Bürger/innen?
auch an dieser stelle ist dringend zu differenzieren.
der gesetzgeber - über die Messzahl - und die ge-
meinden - über ihre Hebesätze - können nicht mehr
tun, als das niveau der steuerlast insgesamt stabil zu

1 Zum jetzigen Zeitpunkt kann man – ohne Kenntnis der endgültigen
Messzahlen und vor allem der Hebesätze – weder „ausrechnen“, wie sich
die grundsteuer vor ort entwickeln wird (vgl. aber berechnungen des
bundes der steuerzahler „vor anpassung des Hebesatzes durch die Kom-
mune“, zitiert in faZ vom 26.6.2019, s. 15), noch machen spekulationen in
unkenntnis dieser notwendigen Komponenten momentan überhaupt ei-
nen sinn; derartige berechnungen können allenfalls einen Hinweis darauf
geben, für welche immobilien künftig individuell mit einer (noch unbezif-
ferbaren) steigerung der steuerlast zu rechnen sein könnte; dieser effekt
ist verfassungsrechtlich aber ohnehin alternativlos (dazu auch sogleich
im text).
2 faZ vom 26.06.2019, s. 15.
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und Hebe-
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dass die Steuer-
last insgesamt
stabil bleibt
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halten – auf bundes-, landes- und gemeindeebene.
Man kann also dafür sorgen, dass nach der reform
ebenso viel an grundsteuer eingenommen wird, wie
vor der reform. das ist die vielbeschworene aufkom-
mensneutralität. 
die einzelnen bürger/innen werden sich demgegen-
über teilweise auf Verschiebungen bei der steuer-
höhe einstellen müssen. auch eine gemeindeweit
stabil bleibende steuerlast wird künftig unter den
bürger(inne)n also anders als bisher verteilt werden.
Woran liegt das?
Kurz gesagt ist genau das die Konsequenz aus dem
urteil des bundesverfassungsgerichts und damit ei-
ne verfassungsrechtliche notwendigkeit. Weil das
bewertungsgesetz bisher so getan hat, als wären
wir noch im Jahr 1964, sich die reale Wertentwick-
lung seitdem aber in eine ganz andere richtung ent-
wickelt hat, hat das bundesverfassungsgericht – zu
recht – festgestellt, dass die besteuerung aktuell
verfassungswidrig ist. die bürger/innen sind im Ver-
hältnis zueinander einfach nicht (gleichheits-)
gerecht besteuert worden. 
das muss und wird die reform korrigieren.3 sie wird
die Wertverhältnisse der immobilien untereinander
wieder ins richtige Verhältnis setzen. für manchen
wird das bedeuten, dass er künftig mehr bezahlen
muss als bisher, während andere weniger bezahlen.
Hier allerdings von gewinner(inne)n und Verlierer(in-
ne)n der reform zu sprechen, ist ungenau. denn
nach der reform mehr bezahlen zu müssen als vor-
her, deutet darauf hin, dass derjenige in der Ver-
gangenheit – gemessen am überproportional ge-
stiegenen Wert seiner immobilie – wahrscheinlich
zu wenig bezahlt hat. dass das jetzt gerade gerückt
wird, ist überfällig – aber sicher nicht ungerecht! 
Zudem bleibt es auch künftig dabei, dass die indivi-
duelle belastung durch die grundsteuer verhältnis-
mäßig gering ist: im durchschnitt beträgt die
grundsteuerbelastung pro Quadratmeter und Mo-
nat 0,18 euro.4 die durchschnittlich geringe indivi-
duelle belastung sollte im Übrigen auch Mieter/in-
nen beruhigen, auf die die grundsteuer durch den
Vermieter nach der vom grundsteuerrecht völlig
unabhängigen betriebskostenverordnung des bun-
des umgelegt werden darf. das Mega-thema „be-
zahlbaren Wohnraum schaffen“ lässt sich durch die
grundsteuerreform daher nicht mitlösen. denn zu
hohe Mieten haben mit zu wenigen Wohnungen,
aber nicht mit der grundsteuer zu tun. ◼

3 im folgenden wird eine wertabhängige reform unterstellt; im falle
einer wertunabhängigen reform (flächenmodell) würde ein system-
wechsel vollzogen, bei dem die alte wertbasierte mit der neuen flä-
chenbasierten besteuerung kaum sinnvoll verglichen werden könnte.
4 betriebskostenspiegel des deutschen Mieterbundes, abrechnungs-
jahr 2016, abrufbar unter: https://www.mieterbund.de/service/be-
triebskostenspiegel.html (zuletzt abgerufen am 17.07.2019).

ie für den bildungs-, gesundheits- oder Wirt-
schaftssektor ist es heute auch für den Kul-

tursektor nicht mehr möglich, den digitalen Wandel
zu ignorieren. allzu umfassend sind die auswirkun-
gen der digitalen transformation auf die gesamtge-
sellschaft, allzu hoch ist die gefahr, als Kultureinrich-
tung an relevanz zu verlieren und Potenzial
ungenutzt zu lassen. der aufbruch in die Welt des
digitalen setzt die bereitschaft zu strukturellem
Wandel voraus. dabei gehen der ausbau digitaler in-
frastruktur, die entwicklung einer digitalen arbeits-
kultur und die schaffung digitaler angebote Hand in
Hand. 
Während digitalisierung im Kulturbereich noch vor
wenigen Jahren vorwiegend als digitale objektdo-
kumentation verstanden wurde, hat sich das spek-
trum der anwendungen mittlerweile stark ausge-
weitet. digitalisierung bedeutet heute auch
multimediale Präsentation von inhalten und Mar-
keting über digitale Kanäle. dies umfasst augmen-
ted-reality-angebote in gedenkstätten, apps für
historische stadtführungen und Chatbots, die
durch Kunsthallen führen, ebenso wie die Kommu-
nikation über Websites, instagram, twitter, face-
book und Co.

Im Rahmen des Projektes „Kultur bewegt“ begleitet das
LWL-Medienzentrum für Westfalen Kultureinrichtungen 
auf ihrem Weg in die Digitalisierung 

Innovative Formen 
medialer Kulturvermittlung

Laura-Marie Krampe
M.A. ist Projekt-
koordinatorin 
„Kultur bewegt“ 
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Neuland Digitalisierung trotz solch weitreichen-
der Möglichkeiten ist die digitalisierung innerhalb
des Kultursektors für einen überwiegenden teil der
Kulturinstitutionen, besonders im ländlichen raum,
noch keine selbstverständlichkeit. einzelnen bereits
gut aufgestellten Häusern stehen noch immer zahl-
reiche regionale Kultureinrichtungen gegenüber, für
die digitale Vermittlungsangebote neuland sind. 
die Herausforderungen, die mit dem digitalen Wan-
del einhergehen, erscheinen vielen einrichtungen als
unüberwindbare Hürde. eine umfrage des deut-
schen Museumsbundes unter den regionalen Muse-
umsverbänden zu beginn des Jahres 2018 hat erge-
ben, dass die digitalisierung vielerorts noch in den
anfängen steckt. 1

Vor allem bei der implementierung digitaler Medien
in die Vermittlungsarbeit tun sich viele Häuser nach
wie vor schwer. die entwicklung innovativer medialer
formate, die einen echten Mehrwert für die Vermitt-
lungsarbeit bieten, ist kein leichtes unterfangen und
erfordert neben personellen und finanziellen res-
sourcen auch Kompetenzen. die erprobung neuer
formate und die anschaffung nötiger technik wer-
den daher oft nur zögerlich vorangetrieben.

Plattform und Beratung im rahmen des Projek-
tes „Kultur bewegt“ möchte das lWl-Medienzen-
trum für Westfalen Kultureinrichtungen in West-
falen-lippe auf ihrem Weg in die digitalisierung be-
gleiten und unterstützen. um zu zeigen, wie sich die
Möglichkeiten digitaler Medien in der Kulturvermitt-
lung optimal nutzen lassen, bietet das Projekt eine
Plattform für den austausch und die reflektion von
ideen und Konzepten. Zudem werden Museen und
andere Kultureinrichtungen in Westfalen-lippe im
Hinblick auf ihr digitales Vermittlungsangebot bera-
ten sowie bei der Konzeption medial und didaktisch

innovativer formen der Kulturvermittlung unterstützt.
das angebot richtet sich sowohl an institutionen, die
bereits erfahrung mit der nutzung digitaler Medien in
der Kulturvermittlung gesammelt haben, als auch an
solche, die mit der digitalen erweiterung ihres Vermitt-
lungsangebotes neuland betreten. einige erkennt-
nisse aus der ersten Projektphase lassen sich bereits
benennen:

Ziel kulturelle Vermittlung um einen „echten
Mehrwert“ zu bieten, sollten mediale Vermittlungs-
formate vor allem eines sein: sinnvoll. die nutzung di-
gitaler Werkzeuge in der Vermittlungsarbeit darf nicht
zum selbstzweck werden. Zweifellos können digitale
anwendungen auch einfach nur spaß bereiten. die ho-
he Kunst für Kulturbetriebe aber besteht darin, unter-
haltung und qualitative Vermittlungsarbeit durch ein-
satz digitaler Medien miteinander zu verknüpfen. 
ekkehard Winter, Mitglied des forums bildung digita-
lisierung e. V. und geschäftsführer der deutschen te-
lekom stiftung, fasst das Verhältnis von bildung und
digitalisierung so zusammen: „es geht um bildung in
der digitalisierung, nicht um digitalisierung der bil-
dung. aus meiner sicht muss es um die frage gehen,
wie sich bildungsprozesse angesichts des digitalen
Wandels verändern und entwickeln - nicht, wie diese
digitaler gestaltet werden können.“2  

Wodurch aber zeichnen sich sinnvolle mediale Vermitt-
lungsformate aus? Welche Vorteile bietet der einsatz
digitaler Medien für die kulturelle Vermittlungsarbeit?
und wie verändert sich der auftrag von Kultureinrich-
tungen im angesicht der digitalen transformation? 

Zielgruppen ansprechen seit jeher ist es anspruch
und auftrag von Kulturinstitutionen, inhalte so aufzu-
bereiten, dass sie einem möglichst breiten Zielpubli-
kum zugänglich werden. im digitalen Zeitalter kleidet
sich dieser auftrag in ein neues gewand. Mehr denn je
stehen heute auch die Vermittlungskanäle auf dem
Prüfstand. der umgang mit digitalen Medien erfor-
dert - besonders vor dem Hintergrund ihrer schnell-
lebigkeit - Kompetenzen, die sich ein großteil der Men-
schen zunächst mühevoll aneignen muss. 
um das Potenzial digitaler Vermittlungsformate voll
ausschöpfen zu können, müssen Kulturvermittler/in-
nen zunächst ausloten, welche Medien für welche
Zielgruppe handhabbar sind. bevor die eigentliche Ver-
mittlungsarbeit beginnt, gilt es im Zweifel, berüh-
rungsängste abzubauen und die nötigen Kompeten-
zen im umgang mit den „neuen“ Medien an die
besucher/innen weiterzugeben. Wenn das gelingt, er-
öffnen sich für die zielgruppengerechte Vermittlungs-
arbeit völlig neue Möglichkeiten. 
der Vorteil des einsatzes digitaler Medien in der Kul-
turvermittlung besteht vor allem darin, dass sich mit
ihrer Hilfe passgenau formate für unterschiedliche
bedürfnisse entwickeln lassen. so öffnen sich unter
anderem Wege zu jüngeren, medienaffinen („digital

Die Rekonstruktion
des verschollenen
Kunstwerks
„Mahnmal für die
Toten des Krieges“
von Benno Elkan ist
virtuell erlebbar
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1 Zu den Maßnahmen, die der Mu-
seumsbund als reaktion auf das
umfrageergebnis vorschlägt, siehe:
deutscher Museumsbund (Hrsg.):
bulletin 3/2018 – digitalisierung im
Museum, eine selbstverständlich-
keit? berlin 2018, s. 12ff.
2 Winter, ekkehard: acht thesen für
bildung in der digitalisierung. stel-
lungnahme zum öffentlichen fach-
gespräch „digitalisierung in schule,
ausbildung und Hochschule“ am
17. oktober 2018 in berlin. url:
https://www.forumbd.de/der-ver-
ein/acht-thesen-fuer-bildung-in-
der-digitalisierung/ (abgerufen
am: 07.06.2019).

Es geht um
Bildung in 

der Digitalisierung,
nicht um Digitali-
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Bildung
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natives“) und bisher wenig an klassischer Kultur in-
teressierten Personen. ebenso können digitale in-
strumente dabei helfen, Menschen mit beeinträchti-
gungen und marginalisierte soziale gruppen auf
Kulturangebote aufmerksam zu machen und ihnen
neue formen des Kulturerlebens zu zeigen.

Partizipation ermöglichen Kultur existiert nicht
einfach so, sondern wird im alltag immer wieder neu
ausgehandelt. sie entsteht durch die beteiligung Vieler.
daher ist es nur folgerichtig, dass Partizipation auch in
der Kulturvermittlung eine wichtige rolle spielen sollte.
in so genannten Vermittlungslaboren wie dem „lab.bo-
de“ auf der berliner Museumsinsel wird dieses Prinzip
bereits gelebt. Hier werden „gemeinsam mit […] schü-
ler(inne)n und lehrer(inne)n […] über vier Jahre hinweg
verschiedene Vermittlungsansätze [entwickelt und er-
probt]. im Museum wird recherchiert, ausprobiert, ex-
perimentiert, hinterfragt und kommentiert.“ 3

Werden besucher/innen auf diese Weise in die ent-
wicklung von inhalten und formaten einbezogen, er-
öffnen sich ihnen häufig völlig neue Zugänge zu Kultur.
dann wird diese als das wahrgenommen, was sie ei-
gentlich ist: etwas von Menschen gemachtes, etwas
gestaltbares, das allen gleichermaßen gehört. 
durch den einsatz digitaler Medien kann Partizipa-
tion von besucher(in) ohne großen Mehraufwand
zielgerichtet umgesetzt werden. Von der Zielgrup-
pe selbst erstellte inhalte - user generated Content
- sowie an den bedürfnissen der Zielgruppe ausge-
richtete und unter deren Mitwirkung entstandene
formate - service designs - lassen sich im virtuellen
raum leichter realisieren und koordinieren.
die bereitstellung offener Kulturdaten - open data -
ermöglicht es jeder und jedem, nicht nur passiv an Kul-
tur teilzuhaben, sondern aktiv an ihr teilzunehmen, sie
zu gestalten und weiterzudenken. davon wiederum
profitieren Kultureinrichtungen und -interessierte glei-
chermaßen. darüber hinaus eröffnen neue Kommuni-
kationskanäle die Chance, kulturelle bildung gezielt in
den alltag der Menschen zu integrieren, in bezug zu
deren lebenswelt zu setzen und so das interesse an
selbstbeteiligung zu erhöhen.

Transparenz schaffen damit rezipient(inn)en ge-
stalterisch an der genese von Kultur mitwirken kön-
nen, bedarf es einer erhöhten transparenz. Wer nicht
versteht, was Kultur ist und wie sie entsteht, wie Pro-
zesse angestoßen, abläufe gestaltet und entschei-
dungen gefällt werden, für den besteht kaum die
Möglichkeit der Mitwirkung. die Öffnung der Kultur-
betriebe in richtung ihrer besucher/innen bedeutet

in der Konsequenz, dass sich auch das selbstver-
ständnis der institutionen ändern muss. 
die Zeiten der elfenbeintürme, in denen Kulturein-
richtungen als von der außenwelt abgeschottete ex-
pertenräume galten, sind längst vorbei. Heute sollten
sie vielmehr zu alltagsräumen werden, in denen sich
Menschen bewegen und die von ihnen mitgestaltet
werden. dieser forderung können Kulturinstitutio-
nen im digitalen Zeitalter leicht nachkommen, sofern
sie bereit sind, sich in den virtuellen raum zu öffnen,
um ihr Wissen und ihre erkenntnisse zu teilen. 

Anschlussfähigkeit gewährleisten innovative
Kulturvermittlung denkt über sich selbst hinaus. so
gehen aus ihr formate hervor, die erweiterbar und
übertragbar sind, die abgewandelt und für unter-
schiedliche Kontexte und Zielgruppen angepasst wer-
den können. diese formate müssen selbstbestimmtes
lernen fördern - ein lernen, bei dem die lernenden
über das Was, Wie, Wann und Wo entscheiden können. 
digitale technologien bieten die Chance, Kulturschät-
ze zeit- und ortsunabhängig verfügbar zu machen. Öff-
nungszeiten und räumliche begrenzung durch Muse-
umsmauern spielen dann keine rolle mehr, inhalte
können jederzeit und überall rezipiert, weitergenutzt
und weiterentwickelt werden. dieser kreative Prozess
sollte nicht verhindert oder eingeschränkt, sondern
von Kultureinrichtungen bedingungslos unterstützt
werden. 

Experimente wagen die hier angestellten Überle-
gungen sollen einerseits dazu anregen, den auftrag
und die formen von Kulturvermittlung im digitalen
Zeitalter weiterzudenken. andererseits sollen sie Kul-
turakteur(inn)en Mut machen, sich den neuen Heraus-
forderungen zu stellen und die Chancen, die sich ihnen
durch die digitalisierung bieten, zu nutzen. 
letztlich gilt das Credo der Kunsthistorikerin und Mu-
seumspädagogin anke von Heyl: „[…] wir müssen ex-
perimente wagen, um uns im digitalen raum zu ori-
entieren. nur durch sie können wir hier sicherheit
erlangen. denn wir haben den raum längst noch nicht
in gänze erforscht. es gibt - vor allem was die Kultur
betrifft - noch extrem viele weiße flecken.“ 4 ◼

Kontakt

laura-Marie Krampe M.a.
landschaftsverband 
Westfalen-lippe (lWl)
lWl-Medienzentrum für
Westfalen
fürstenbergstr. 13 - 15
48147 Münster
tel.: 0251 591- 3797
e-Mail: laura-
Marie.Krampe@lwl.org 
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3 lab.bode - initiative zur stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen. url:
https://www.lab-bode.de/lab-bode/ (abgerufen am: 07.06.2019).
4 anke von Heyl: theater im netz - was geht? (2017). www.ankevonheyl.de/
theater-im-netz-was-geht/ (abgerufen am: 07.06.2019).
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land, Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und Rechtsanwältin Dr. Astrid
Schaffland, 2019, Loseblatt-Kommentar einschließlich der 4. Lieferung,
3.144 Seiten in 2 Ordnern, Jahresabonnement 122,-Euro, ISBN 978-3-503-
17404-1, Datenbank, im Jahresabonnement 171,36 Euro inkl. 19% USt.;
ISBN 978-3-503-17483-6, im Jahresabonnement für Bezieher des Lose-
blattwerkes 51,36 Euro inkl. 19% USt.; ISBN 978-3-503-17484-3, ERICH
SCHMIDT VERLAG

Datenschutz europäisch denken!
Mit der ab 25. Mai 2018 anzuwendenden datenschutz- grundverordnung
beginnt ein neues Zeitalter im nationalen und europäischen umgang
mit personenbezogenen daten. der „schaffland/Wiltfang“ nimmt die
Herausforderung an: er bietet rechtssicherheit in organisationen und
stärkt das schutzschild gegen leaks und erhöhte bußgeld-/Haftungsri-
siken nach neuem recht. 
DS-GVO / BDSG (2003) / BDSG (neu)
die entwicklung des datenschutzrechts ist dynamisch wie die sie prä-
genden technologien. Viele offene fragen werden sich bis zum 25. Mai
2018 klären. als ergänzbare ausgabe hält einen der „schaffland/Wilt-
fang“ konsequent auf neuestem stand. eu-, bundes- und landesdaten-
schutzrecht systematisch integriert und laufend aktualisiert, bietet das
Werk eine umfassende und fundierte Kommentierung der ds-gVo, star-
tend mit einer umfangreichen grundlieferung, die in mehreren folgeup-
dates zügig erweitert wird, die fortführung der bewährten Kommentie-
rung zum bdsg bis zum 25. Mai 2018, eine sukzessive umfassende
Kommentierung des dann geltenden bdsg (neu), einschlägige rege-
lungstexte der landesdatenschutzgesetze und auszüge aus vom bdsg
tangierten gesetzen.
Umgestaltung zielgerichtet einleiten
neben einer leicht verständlichen synopse zu bisherigem und neuem
recht finden sich auch Wertungen zu auswirkungen der ds-gVo auf
die künftige rechtslage - unter beachtung des derzeitigen bdsg-ent-
wurfs. innerhalb der ds-gVo-erläuterungen werden neues recht und
die bisherige rechtslage übersichtlich gespiegelt.
die 1. lieferung 2019 enthält im Wesentlichen ergänzungen der Kom-
mentierung der ds-gVo und des bdsg. Hervorzuheben sind die ergän-
zungen zur Videoüberwachung in art. 4 und 9 ds-gVo und s 4 bdsg,
zum recht auf datenübertragbarkeit in art. 20, zur auftragsdatenverar-
beitung in art. 28 und zur in art. 37 behandelten frage, wann die bestel-
lung eines stellvertretenden datenschutzbeauftragten zu empfehlen
ist. auch sollte der Hinweis in art. 37 zum nachdenken anregen, gege-
benenfalls einen datenschutzbeauftragten freiwillig zu benennen, auch
wenn kein gesetzliches gebot besteht. in § 26 wird am ende der Kom-
mentierung ein kurzer Überblick über den inhalt der landesdaten-
schutzgesetze gegeben. Zudem wird das ldsg schleswig-Holstein in
das Werk aufgenommen
die 2. lieferung 2019 enthält im Wesentlichen ein update zur ds-gVo.
Hervorzuheben ist das in art. 1 eingefügte Zwischenfazit mit den er-
kenntnissen zur umsetzung des ds-gVo („es ist ruhe eingekehrt"). Zur
frage, ob es ein eigentumsrecht des betroffenen an seinen personen-
bezogenen daten gibt, wird in der literatur bislang kaum stellung ge-
nommen. unsere ausführungen, z. b. zu art. 12 nehmen dezidiert stel-

lung. das ergebnis ist, es besteht ein eigentumsrecht. dann kann der
anfang dieses Jahres geschehene und große beachtung erhaltene da-
tendiebstahl (datenklau) strafrechtlich verfolgt werden. allerdings soll-
te der gesetzgeber dieses positiv-rechtlich regeln, um rechtssicherheit
zu schaffen. an landesdatenschutzgesetzen sind die gesetze der län-
der saarland und sachsen aufgenommen worden.
die 3. lieferung 2019 enthält im Kommentarteil ergänzungen um zwi-
schenzeitlich veröffentlichte rechtsprechung und literatur. an landesda-
tenschutzgesetzen sind die der länder sachsen-anhalt und thüringen
aufgenommen sowie das datenschutzgesetz der Katholischen Kirche.
die 4. lieferung 2019 enthält im Wesentlichen ein update zur ds-gVo.
Hervorzuheben sind die anmerkungen zum datendiebstahl im Januar
2019, der in der Öffentlichkeit großes aufsehen erregte, unter § 42 bdsg
und zum beschluss des bundeskartellamts vom februar 2019 in sachen
facebook in art. 7 rdn. 36a und art. 21 rdn. 16a. des Weiteren liefern
wir mit Kennzahl 2054 das Vertrauensdienstgesetz (Vdg) sowie ein ak-
tualisiertes stichwort- und abkürzungsverzeichnis.
die 5. lieferung 2019 enthält ein weiteres update zur ds-gVo und zum
bdsg. Hervorzuheben ist der in anhang 1 zu art. 58 abgedruckte Prüfka-
talog der aufsichtsbehörde bayerns. er stellt eine wertvolle Hilfe dar, wenn
ein unternehmen sich vergewissern will, ob es sachgerecht den daten-
schutz organisiert hat. auch können die ergänzenden ausführlichen kom-
mentierenden erläuterungen in art. 58 rdn. 7a bis 7d nützlich sein. die
Kommentierungen zu s4 bdsg (Videoüberwachung) sind wegen zahlrei-
cher Veröffentlichungen von rechtsprechung und literatur neu gefasst
worden. ab Kennziffer 7025 haben wir damit begonnen, Verlautbarungen
der datenschutzkonferenz (der aufsichtsbehörden des bundes und der
länder), die für den Praktiker von bedeutung sein können, zu veröffentli-
chen. siehe auch die unter Kz. 7015 ff, zum bdsg 2003 wiedergegebenen
Verlautbarungen, die für die Praxis weiterhin nützlich sind, da sich mate-
riell-rechtlich gegenüber dem bdsg 2003 nur wenig geändert hat.
ergänzungslieferung 6/19, euro 62,20, isbn 978-3-503-18978-6
die lieferung enthält ein update zur Kommentierung der ds-gVo (Kz.
0200).
besonders hervorzuheben ist das ausführliche Prüfungsschema zur Zu-
lässigkeit der datenverarbeitung auf der rechtsgrundlage der lnteres-
senabwägung (art. 6 abs. 1 unterabs. 1, buchst. f, auf die im Zweifel in
der Praxis bezug genommen wird (art. 6 rdn. 117a, 117b). bezüglich der
datenübermittlung an dritte (auf der grundlage der interessenabwä-
gung), die ein berechtigtes interesse am erhalt der daten glaubhaft
darlegen müssen, ist das Werk um eine ausführliche erläuterung zum
,,glaubhaft darlegen" ergänzt worden (art. 6 rdn. 185a bis 185j).
des Weiteren enthält die lieferung eine umfassende darstellung zu
den Kreditschutzorganisationen der Wirtschaft, insbesondere der
schufa (art. 6 rdn. 299 bis 325). außerdem sind Veröffentlichungen der
datenschutzkonferenz der aufsichtsbehörden des bundes und der län-
der (dsK) aufgenommen worden (Kz. 7035 bis 7038).

az: 17.1.1

Die Wahrnehmung des Ratsmandates
im digitalen Zeitalter
Annkathrin Palm, Reihe Besonderes Verwaltungsrecht, Band 6; 19,80 Euro
inkl. Mwst. / versandkostenfrei bei Bestellung über Onlineshop, 2019; 84
Seiten, kartoniert, Format 12,8 x 19,4 cm, ISBN 978-3-8293-1460-2, Kom-
munal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-
10, Telefax 0611-88086-77
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im Zeitalter der digitalisierung sind sowohl die kommunale Verwaltung
wie auch die politischen gremien dem demokratieprinzip gefordert, die
informationsweitergabe und teilnahme an politischen Willensbildungs-
prozessen auch mittels aktueller, digitaler Medien zu ermöglichen.
das Kommunikationsverhalten und die nutzung von informationsquel-
len haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert, die technische
entwicklung sowie die teilnahme an sozialen netzwerken eröffnen neue
Möglichkeiten der informationsgewinnung und -verarbeitung. dies gilt
auch für die arbeit der ratsmitglieder, welche ihr politisches Mandat eh-
renamtlich und in der regel nebenberuflich ausüben und daher ein hohes
interesse an effektiver und effizienter informationsgewinnung im rah-
men ihrer politischen Willensbildung haben. 
Ziel der thesis ist daher die bewertung der Zulässigkeit des einsatzes digi-
taler Medien, wie der elektronische sitzungsdienst oder das livestrea-
ming, unter berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte, des kommunalen
Verfassungsrechts, des datenschutzrechts und des Kunsturheberrechts
nach der aktuellen rechtslage. die bachelorarbeit wurde von der Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung nrW als hervorragend ausgezeichnet.
annkathrin Palm ist stadtinspektorin bei der stadt aachen.

az: 13.0.1

Kommunalverfassungsrecht 
Nordrhein-Westfalen
GO Kr0 GkG LVerb0 RVRG Kommunalwahlgesetz, Kommentare, Texte,
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Telefon 0611-
88086-10, Telefax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail:
Info@kommunalpraxis.de

41. nachlieferung, dezember 2018, 312 seiten 62,40 euro, gesamtwerk:
3.182 seiten, 149,00 euro
gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go nrW) von Mi-
nisterialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd. Ministerialrat a. d. ernst
becker, beigeordneter dr. Heinrich decker, referent beim landkreistag
nordrhein-Westfalen dr. Markus faber, rechtsanwalt und oberstadtdi-
rektor a. d. roland Kirchhof, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., fi-
nanzvorstand lars Martin Klieve, beigeordneter dr. franz Krämer, Minis-
terialrat a. d. detlev Plückhahn, stellvertreter des Präsidenten der
gemeindeprüfungsanstalt nrW a. d. Jörg sennewald, rechtsanwalt,
oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, Ministerialdi-
rigent Johannes Winkel, abteilungsdirektor udo Kotzea und Präsident
der gemeindeprüfungsanstalt nordrhein-Westfalen a. d. Werner Ha-
ßenkamp:
diese lieferung beinhaltet u. a. die aktualisierung der Kommentierung
aus den bereichen grundlagen der gemeindeverfassung, einwohner und
bürger, bürgermeister, Haushaltswirtschaft und rechnungsprüfung.
Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kr0 nrW), von
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland Kirchhof, rechts-
anwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d., dr. rudolf Wansleben, ltd.
Ministerialrat a. d. ernst becker, Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn,
beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanzvorstand lars Martin
Klieve, Ministerialdirigent Johannes Winkel, referent beim landkreis-
tag nordrhein-Westfalen dr. Markus faber und erstem beigeordneten
beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Marco Kuhn:

Mit dieser lieferung wird u. a. die Kommentierung zu den bereichen
grundlagen der Kreisverfassung, Kreistag sowie landrat überarbeitet und
ergänzt.
gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg), von Ministerialrat
a. d. detlev Plückhahn, finanzvorstand lars Martin Klieve und Ministeri-
alrat frank Zakrzewski: 
die Kommentierung zu § 32 gkg (Planungsverbände) wurde vollständig
überarbeitet und ergänzt.
gesetz über den regionalverband ruhr (rVrg), von Ministerialdirigent
Johannes Winkel: neben einer aktualisierung des gesetzestextes er-
folgte die Überarbeitung der Kommentierung der §§ 1, 4, 11, 12, 16, 17, 19
und 22 rVrg.
42. nachlieferung, Juni 2019; 168 seiten 33,60 euro; gesamtwerk: 3.108
seiten, 149,00 euro 
Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro nrW), von den o.g.
autoren und Kreisdirektor dr. stefan funke:
Mit dieser lieferung erfolgt neben der aktualisierung des gesetzestextes
die Überarbeitung und ergänzung der Kommentierung zu den §§ 22, 23,
26, 28, 30, 31, 33, 50, 51, 52, 55, 56 und 56 a Kro.
neben einer aktualisierung des gesetzestextes zum gkg. durch die
o.g. autoren erfolgte die Überarbeitung der Kommentierung zu den
§§ 13,26,32 33 gkg.

az: 13.0.1

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Landesausgabe Nordrhein-Westfalen, Ratgeber für die tägliche Arbeit
aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten in Gemeinden, Städten
und Landkreisen, (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf
DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse,
Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter, Henneke, Dr.
Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar
Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr.
Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. Kommunal-
und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Te-
lefax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunal-
praxis.de

die vorliegende (nicht einzeln erhältliche) lieferung enthält:
562. nachlieferung | Juni 2019 | 84,90 euro
e 10 - beteiligung der Kommune am insolvenzverfahren - begründet
von dr. Hubert lentz, rechtsanwalt, fortgeführt von Prof. dr. Jens M.
schmittmann, rechtsanwalt und steuerberater, foM Hochschule für
oekonomie und Management, essen: der beitrag wurde überarbei-
tet. durch das gesetz zur Verbesserung der rechtssicherheit bei an-
fechtungen nach der insolvenzordnung und nach dem anfechtungs-
gesetz ist in die regeln zur Vorsatzanfechtung (§ 133 lnso), das
bargeschäft (§ 142 lnso) und die Verzinsungsregelung (§ 143 lnso) ein-
gegriffen worden.
K 31 a- Waffenrecht - Von Kurt Meixner, ltd. Ministerialrat a. d.: die
Kommentierungen zu den §§ 1, 5, 10, 11, 12, 13, 15a, 20, 23, 24, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39a, 42, 42a, 43a, 44, 44a, 48, 52, 52a, 53, 54, 56,
57, 58 und 60 wurden aktualisiert.

az. 13.0.1.002/001
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EUROPA-NEWS

Ursula von der Leyen nächste 
Kommissionspräsidentin
die deutsche ursula von der leyen ist am 16. Juli 2019 vom europäi-
schen Parlament zur nächsten Präsidentin der europäischen Kom-
mission gewählt worden. die konservative Politikerin, die noch vor
der abstimmung den rücktritt von ihrem amt als bundesverteidi-
gungsministerin angekündigt hatte, erreichte nur knapp die erfor-
derliche absolute Mehrheit von 374 stimmen. bei der Wahl votier-
ten 383 abgeordnete für die 60-Jährige. 327 abgeordnete stimmten
gegen sie, 22 Parlamentarier/innen enthielten sich und eine stim-
me war ungültig. Mit von der leyen, die das amt am 1. november
2019 von Jean-Claude Juncker übernimmt, wird zum ersten Mal in
der geschichte der europäischen union eine frau an der spitze der
europäischen exekutive stehen. 

David Sassoli neuer Präsident des
Europäischen Parlaments
der italiener david sassoli wurde am 3. Juli 2019 in der konstituie-
renden sitzung des neuen europäischen Parlaments (eP) zu dessen
Präsidenten gewählt. der 63-jährige sozialdemokrat folgt damit
auf den italienischen Christdemokraten, antonio tajani. sassoli er-
hielt im zweiten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit der
abgegebenen stimmen. für die grüne europäische fraktion war de-
ren deutsche Co-fraktionsvorsitzende ska Keller angetreten. sie er-
hielt im zweiten Wahlgang 119 stimmen und damit mehr als die 75
stimmen ihrer eigenen fraktion. Voraussichtlich wird sassoli das
amt nach zweieinhalb Jahren an den deutschen Christsozialen und
ehemaligen spitzenkandidaten für das amt des Kommissionsprä-
sidenten, Manfred Weber, abgeben.

EU-Asylanträge auf Vorkrisenniveau
die asylanträge in der europäischen union sind 2018 im dritten
Jahr in folge zurückgegangen und liegen damit ähnlich hoch wie
2014, dem Jahr vor der flüchtlingskrise. das geht aus dem Jahres-
bericht der asylagentur der eu hervor. danach gingen in deutsch-
land mit 184.180 die meisten anträge ein. eu-weit wurden insge-
samt 664.480 anträge auf internationalen schutz gestellt.
eu-Migrationskommissar dimitris avramopoulos bezeichnete den
rückgang als ergebnis der gemeinsamen bemühungen: „Wir schüt-
zen nun unsere grenzen besser, wir haben starke Partnerschaften
mit den Herkunfts- und transitländern aufgebaut und wir haben
unsere anstrengungen zum schutz der Migranten und zur bekämp-
fung der ursachen der irregulären Migration erheblich verstärkt.“

Genehmigung für Unterstützung 
des Flughafens Dortmund
die europäische Kommission hat anfang Juli 2019 grünes licht für
beihilfen in Höhe von insgesamt 27 Millionen euro zur sicherung
des betriebs am dortmunder flughafen gegeben. sie sind mit den
eu-beihilfevorschriften vereinbar. der flughafen, an dem jährlich
rund zwei Millionen Passagiere abgefertigt werden, befindet sich

im besitz der stadt dortmund und der dortmunder stadtwerke.
die dortmunder stadtwerke als Mehrheitsaktionär werden die be-
triebsverluste des flughafens durch jährliche Zuschüsse decken.
die betriebsbeihilfe soll den flughafen bis 2023 in betrieb halten.
dann wird erwartet, dass er seine Kosten deckt.

Bericht über die Qualität der 
europäischen Badegewässer 
in den deutschen Küstengewässern an der nord- und ostseeküste
sowie den badeorten an flüssen und seen kann bedenkenlos ge-
schwommen werden. nach dem bericht der
europäischen umweltagentur über die Quali-
tät der europäischen badegewässer erfüllten
im Jahr 2018 fast alle 2.289 untersuchten ba-
degewässer in deutschland die Mindestanfor-
derungen der eu. 92,7 Prozent erhielten sogar
das Prädikat „ausgezeichnet“. lediglich sechs
badestellen wurden als „mangelhaft“ einge-
stuft. auch die badegewässer in anderen eu-
ländern versprechen ungetrübten badespaß.
laut bericht erfüllten 2018 mehr als 95 Prozent
der badestellen die Mindestqualitätsanforde-
rungen. für den bericht wurden eu-weit ins-
gesamt 21.831 badestellen überprüft.

Preis der Zivilgesellschaft 2019 
der europäische Wirtschafts- und sozialausschuss widmet seinen
Preis der Zivilgesellschaft der stärkung der rolle der frau und dem
Kampf für die gleichstellung der geschlechter. gesucht werden inno-
vative initiativen und Projekte zur Verbesserung der Chancengleich-
heit von frauen und Männern und für mehr gleichbehandlung in al-
len bereichen des wirtschaftlichen und sozialen lebens. teilnehmen
können zivilgesellschaftliche organisationen auf lokaler, regionaler,
nationaler oder europäischer ebene. bewerbungen von einzelperso-
nen sind ebenfalls möglich. der Preis ist mit insgesamt 50.000 euro
dotiert. die bewerbungsfrist endet am 6. september 2019. Mehr infos
unter www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-
eesc-civil-society-prize .

Europäische Breitband-Awards
die europäische Kommission hat den bewerbungsschluss für die
european broadband awards 2019 auf den 9. september 2019 ver-
längert. gesucht werden Projekte, die den bürgerinnen und bür-
gern einen Zugang zu schnellem breitband-internet ermöglichen.
die Projekte können groß oder klein, in ländlichen oder städtischen
gebieten und unabhängig von der technologie eingereicht werden.
sie müssen allerdings mindestens zu 65 Prozent umgesetzt sein.
die gewinnerinnen und gewinner werden zu den broadband days
im dezember eingeladen. ihre Projekte werden im internet,
newslettern, und in der good Practice-datenbank der Kommission
vorgestellt. infos gibt es unter https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/european-broadband-award . ◼

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw
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Haftung des Eigentümers von 
Geldspielgeräten für Vergnügungssteuer
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat entschie-
den, dass eine Gemeinde den Eigentümer von Geldspielgeräten,

falls er nicht zugleich der Aufsteller ist, unter be-
stimmten Umständen für Vergnügungssteuer-
Rückstände des Aufstellers haftbar machen
kann. (Orientierungssatz)

bVerwg, urteil vom 23.01.2019
- az.: 9 C 1.18 -

die Klägerin ist ein unternehmen, das geldspiel-
geräte entwickelt, herstellt und vertreibt. die be-
klagte stadt erhebt für das bereitstellen von
geldspielgeräten zur benutzung durch die Öf-
fentlichkeit Vergnügungssteuern. steuerschuld-
ner ist nach der steuersatzung der aufsteller der
geräte. neben dem aufsteller haftet der inhaber
der räume, in denen steuerpflichtige geräte auf-

gestellt sind. ist der aufsteller nicht eigentümer der geräte, haftet
zusätzlich auch der eigentümer.
der steuerschuldner hatte von der Klägerin mehrere betriebsbe-
reite geldspielgeräte mit gewinnmöglichkeit angemietet, wobei
ihm software- und Hardwareänderungen vertraglich untersagt
waren. der Vertragspartner der Klägerin hatte einige geräte in ei-
ner gaststätte aufgestellt. nachdem er die ihm gegenüber fest-
gesetzte Vergnügungssteuer nicht gezahlt hatte und ein insol-
venzverfahren über sein Vermögen eröffnet worden war, nahm
die beklagte zunächst den gaststättenbetreiber auf Zahlung der
rückständigen steuerschuld in Höhe von rund 6000 euro in an-
spruch. da dieser selbst Zahlungsschwierigkeiten geltend machte
und sich nur zur begleichung des hälftigen betrages in der lage
sah, setzte die beklagte die Haftungsschuld auch gegenüber der
Klägerin fest und forderte sie zur Zahlung der restlichen ca.
3.000,- euro auf.
das Verwaltungsgericht Karlsruhe gab der Klage statt und hob
den gegenüber der Klägerin ergangenen Haftungsbescheid auf.
dagegen bestätigte der Verwaltungsgerichtshof baden-Würt-
temberg die inanspruchnahme der Klägerin dem grunde nach
und ermäßigte nur die Höhe des Haftungsbetrages. 

das bVerwg entschied in der revisionsinstanz, dass eine gemeinde
unter umständen der hier vorliegenden art grundsätzlich berechtigt
ist, einen geräteeigentümer zur Haftung für die spielautomaten-
steuer heranzuziehen. Will die gemeinde in einer steuersatzung ne-
ben dem steuer- einen Haftungsschuldner bestimmen, bedürfe sie
dafür einer gesetzlichen ermächtigungsgrundlage und eines hinrei-
chenden sachgrundes. ein solcher liege regelmäßig vor, wenn der
Haftende in einer besonderen rechtlichen oder wirtschaftlichen be-
ziehung zum steuergegenstand steht oder einen maßgebenden bei-
trag zur Verwirklichung des steuerbegründenden tatbestands leistet
(im anschluss an bVerwg, urteil vom 15.20.1971 - 7 C 17.70). Überlässt
der eigentümer geldspielgeräte, die wegen ihrer bauartzulassung (§
33c abs. 1 satz 2, § 33e gewo) nicht verändert werden dürfen, einem
automatenaufsteller entgeltlich zur gewerblichen nutzung, stehe er
regelmäßig in einer derart engen beziehung zum gegenstand und
tatbestand der Vergnügungssteuer, dass ihn die gemeinde für die
steuerschuld des aufstellers haftbar machen könne.
allerdings könne die Haftungsregelung in der satzung der beklagten
ihrem Wortlaut nach auch Konstellationen erfassen, in denen ein ei-
gentümer in keiner vergleichbar intensiven beziehung zu dem steu-
errelevanten sachverhalt steht. die damit zusammenhängenden fra-
gen müsse der Verwaltungsgerichtshof in tatsächlicher und
rechtlicher Hinsicht klären, da hiervon die Wirksamkeit der satzung
und damit die rechtmäßigkeit der Heranziehung der Klägerin ab-
hängt. daher hat das bVerwg die sache an ihn zurückverwiesen.

Erstes Hauptsacheverfahren 
zu neuem Ladenöffnungsgesetz
Das Oberverwaltungsgericht NRW (OVG) hat in seinem ersten Haupt-
sacheverfahren zum neuen Ladenöffnungsgesetz NRW entschieden,
dass die Öffnung der Verkaufsstätten in der Innenstadt von Mön-
chengladbach am Sonntag, den 28.4.2019, im unmittelbaren Umfeld
der „Blaulichtmeile“ auf der Haupteinkaufsstraße rechtmäßig war,
und dabei Grundsätzliches zu der Neuregelung über verkaufsoffene
Sonntage ausgeführt.

oVg nrW, urteil vom 17.07.2019
- az.: 4 d 36/19.ne -

Vor der Veranstaltung hatte das oVg den von der gewerkschaft
ver.di beantragten erlass einer einstweiligen anordnung mit be-
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das lehrbuch erscheint nunmehr in der vierten - vollständig neu-
bearbeiteten - auflage, die sich wieder insbesondere an studie-
rende der rechts- bzw. Verwaltungswissenschaften sowie an
rechtsreferendare richtet. 
seit dem erscheinen der Vorauflage haben - wie nicht anders zu
erwarten -gerichtsentscheidungen und literaturbeiträge zum

Kommunalrecht zugenommen. der gesetzgeber ist nicht untätig
geblieben. deshalb war eine Überarbeitung dieses buches erfor-
derlich. die didaktische grundkonzeption wurde allerdings nicht
verändert. das Ziel des buches ist die darstellung der wesentlichen
grundzüge des nordrhein-westfälischen Kommunalrechts und der
prüfungsrelevanten rechtsprobleme. das Kommunalrecht gehört
nach wie vor zu den klassischen Materien des öffentlichen rechts.
Kommunal(verfassungs)rechtliche fragestellungen werden im
studium, aber auch in den juristischen Prüfungen aktuell.  

az: 13.0.1

BUCHTIPP 
Kommunalrecht in Nordrhein-Westfalen
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STÄDTE- UND GEMEINDERAT

schluss vom 25.4.2019 - 4 b 517/19.ne - abgelehnt (vgl. rubrik ge-
richt in Kürze, stgr 06/2019).
Zur begründung seines jetzigen urteils hat das oVg ausgeführt:
der Verordnungsgeber - der rat der stadt Mönchengladbach -
habe annehmen dürfen, dass die unter beteiligung zahlreicher
behörden, organisationen, Verbände und Vereine mit sicher-
heitsaufgaben durchgeführte „blaulichtmeile“ und nicht die la-
denöffnung die eindrücke der besucher maßgeblich prägen wür-
de. er sei in anwendung der landesgesetzlichen regelung
vertretbar davon ausgegangen, dass das erscheinungsbild der
Hindenburgstraße deutlich von einem gewöhnlichen Werktag
abweichen und der Zusammenhang der ladenöffnung mit der
Veranstaltung, der der ladenöffnung den erforderlichen ausnah-
mecharakter verleihe, für die besucher klar erkennbar sein werde.
außerdem hat das oVg grundsätzliches zu der durch das „entfes-
selungspaket i“ in nordrhein-Westfalen eingeführten neurege-
lung über verkaufsoffene sonntage ausgeführt und die Voraus-
setzungen, unter denen die sonn- und feiertagsöffnung zulässig
ist, für einen wichtigen praktischen anwendungsbereich näher
präzisiert: ladenöffnungen im Zusammenhang mit örtlichen
Veranstaltungen, die einen beträchtlichen besucherstrom an-
ziehen, hält der senat schon dann für zulässig, wenn sich die la-
denöffnungsmöglichkeit im Wesentlichen auf das unmittelbare
umfeld der Veranstaltung bezieht und zeitgleich mit ihr vorge-
sehen ist. einer besucherprognose bedürfe es dann nicht. das
gelte erst recht, wenn sich Veranstaltung und ladenöffnungsfrei-
gabe - wie hier - räumlich im Wesentlichen auf einen begrenz-
ten straßeneinzugsbereich beschränkten. dies ergebe sich aus
einer neuen gesetzlichen Vermutungsregelung, die der gesetz-
geber geschaffen habe, um den nachweis über das Vorliegen
eines sachgrundes für die ausnahmsweise sonntägliche la-
denöffnung zu erleichtern. Verbunden mit der ausdrücklichen
Klarstellung in der gesetzesbegründung, die Kommunen soll-
ten durch die neuregelung insbesondere von der bisher erfor-
derlichen Prognoseentscheidung zu den besucherzahlen be-
freit werden, verbiete diese regelung bei gegebenem
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen Veran-
staltung und ladenöffnung, weitere Voraussetzungen zu for-
dern. die gesetzliche Vermutung, die auch die gesichtspunkte
der Verwaltungspraktikabilität und der rechtssicherheit be-
rücksichtige, halte sich bei diesem Verständnis im rahmen des
gesetzgeberischen gestaltungsspielraums. an diese gesetzli-
che Vorgabe sei der senat gebunden und sehe sich daran ge-
hindert, bei engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang
zwischen Veranstaltung und ladenöffnung weiterhin zusätz-
lich insbesondere eine vom bVerwg für verfassungsrechtlich
zwingend erforderlich gehaltene besucherprognose zu for-
dern.
Hierauf komme es im streitfall entscheidungserheblich an,
weil keine besucherprognose vorgenommen worden sei und
auch keine sonstigen nach der neuregelung als ergänzende
rechtfertigung der ladenöffnung möglicherweise geeignete
besondere örtliche Problemlagen (z. b. regional begrenzte
fehlentwicklungen oder standortbedingte außergewöhnlich
ungünstige Wettbewerbsbedingungen) angeführt worden
seien.
der senat hat die revision wegen abweichung von der recht-
sprechung des bVerwg zugelassen, über die das bVerwg ent-
scheidet. ◼
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